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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Fahrzeug  zur  Strand- 
reinigung  mit  einem  Fahrzeugrahmen,  wenigstens 
einer  an  diesem  angeordneten  Radachse,  mit  ei- 
nem  höhenverstellbaren  Müllaufnehmer,  einem  an 
diesen  anschließenden,  den  vom  Müllaufnehmer 
übernommenen  Müll  an  einen  am  hinteren  Ende 
des  Fahrzeugrahmens  angeordneten  Sammelbe- 
hälter  überführenden  Förderer(wie  z.B.  aus  der  EP- 
A-0  387794  vorbekannt)  und  einem  dem  Einzugs- 
bereich  des  Müllaufnehmers  zugeordneten  Zuführ- 
rotor. 

Ein  solches  Strandreinigungsfahrzeug  ist  auch 
aus  der  US-A-4  482  019  bekannt.  Von  einem  mit 
Zinken  ausgebildeten  Zuführrotor  wird  Abfall  vom 
Untergrund  z.  B.  eines  Sandstrandes  aufgenom- 
men  und  auf  ein  Förderband  überführt.  Die  Zinken 
des  Zuführrotors  sind  an  Ihren  Enden  in  Fahrtrich- 
tung  gekrümmt,  der  Rotor  dreht  sich  in  die  gleiche 
Richtung. 

Nachteilig  daran  ist,  daß  die  Verunreinigungen 
in  Fahrtrichtung  vom  Untergrund  aufgenommen 
und  zumindest  über  einen  Bereich  von  180°  über 
den  Zuführrotor  hinweggeführt  werden  müssen. 
Von  den  Zinken  nach  vorne  weggeschleuderte  Ver- 
unreinigungen  prallen  teilweise  an  ein  Rotorgehäu- 
se,  teilweise  fallen  sie  zurück  auf  den  Strand,  gera- 
ten  dadurch  wieder  vor  den  Zuführrotor  und  müs- 
sen  neu  aufgenommen  werden. 

Die  Umdrehungsgeschwindigkeit  des  Rotors 
addiert  sich  im  Aufnahmebereich  zur  Fahrge- 
schwindigkeit,  so  daß  der  Abfall  beim  Kontakt  mit 
den  Zinken  tangential  in  Fahrtrichtung  nach  vorne 
geschleudert  wird.  Auf  diese  Weise  können  sich 
Verunreinigungen  vermehrt  vor  dem  Zuführrotor 
ansammeln  und  einen  weiteren  Einsatz  beeinträch- 
tigen. 

Die  Zinken  sind  beim  Auftreffen  auf  die  Verun- 
reinigungen  bzw.  den  Sand  durch  die  hohe  Relativ- 
geschwindigkeit  stark  belastet  und  können  bre- 
chen. 

Faserige  Verunreinigungen  wie  Algen,  können 
sich  durch  die  Drehung  des  Zuführrotors  und  die 
lange  Mitnahme  bis  zur  Abgabe  an  das  Transport- 
band  um  den  Zuführrotor  und  die  Sinken  wickeln 
und  mit  diesen  verfilzen.  Bei  verstärkter  Algenver- 
unreinigung  muß  der  bekannte  Zuführrotor  häufig 
gereinigt  und  von  den  Algen  befreit  werden. 

Durch  die  Ausbildung  des  Zuführrotors  und 
dessen  Zuordnung  zum  Transportband  werden  nur 
Verunreinigungen  vom  Strand  aufgenommen,  die 
der  Rotor  erfaßt.  Nicht  vom  Zuführrotor  aufgenom- 
mene  Verunreinigungen  können  nicht  mehr  vom 
Transportband  aufgenommen  werden  und  verblei- 
ben  auf  dem  Strand. 

Zur  Höhenverstellung  des  Zuführrotors  wird 
der  gesamte  Fahrzeugrahmen  mit  allen  daran  befe- 

stigten  Einrichtungen  abgesenkt.  Die  an  einer  bü- 
geiförmigen  Halterung  gelagerten  Räder  werden 
durch  eine  Stelleinrichtung  nach  hinten  ver- 
schwenkt  und  dadurch  das  gesamte  Fahrzeug  ab- 

5  gesenkt.  Eine  Höhenverstellung  des  Zuführrotors 
relativ  zum  Transportband  ist  nicht  möglich.  Eben- 
so  ist  der  Abstand  zwischen  Zuführrotor  und  Trans- 
portband  nicht  variierbar.  Sperrige  Verunreinigun- 
gen  können  gar  nicht  aufgenommen  werden  und 

io  führen  gegebenenfalls  zu  einer  Beschädigung  des 
Fahrzeugs. 

Eine  Trennung  von  Verunreinigungen  und  Sand 
findet  bei  dem  vorbekannten  Strandfahrzeug  erst 
mit  Hilfe  eines  dem  Transportband  nachgeordneten 

75  Siebbandes  statt.  Es  muß  sowohl  die  Verunreini- 
gungen  als  auch  den  Sand  transportieren.  Dies 
kann  insbesondere  bei  feuchtem  Sand  das  Fahr- 
zeug  gewichtsmäßig  stark  belasten.  Außerdem  wird 
ein  Teil  des  Sandes  mit  den  Verunreinigungen  bis 

20  zum  Sammelbehälter  weitertransportiert.  Der  Sam- 
melbehälter  ist  vorzeitig  gefüllt  und  muß  gegen 
einen  anderen  Behälter  ausgetauscht  oder  entleert 
werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
25  Fahrzeug  zur  Strandreinigung  der  eingangs  ge- 

nannten  Art  zu  schaffen,  das  beim  Zuführen,  Auf- 
nehmen  und  Transportieren  von  Abfall  und  beim 
Trennen  des  Abfalls  vom  Sand  und  beim  Entsor- 
gen  der  Verunreinigungen  verbessert  ist. 

30  Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Fahrzeug  zur 
Strandreinigung  mit  den  Merkmalen  des  Oberbe- 
griffs  des  Anspruches  1  dadurch  gelöst,  daß  ein 
den  Müllaufnehmer  und  den  Zuführrotor  tragender 
Schwenkrahmen  zur  Höhenverstellung  absenkbar 

35  am  Fahrzeugrahmen  gelagert  ist,  an  diesem  der 
Zuführrotor  mittels  Lenker  über  einen  verschiedene 
Betriebsstellungen  umfassenden  Schwenkbereich 
von  vorne  nach  hinten  oben  verschwenkbar  gela- 
gert  ist  und  um  eine  an  den  Lenkern  gelagerte 

40  horizontale  Drehachse  insbesondere  entgegen  des 
Uhrzeigersinns  drehbar  ist. 

Dabei  ist  der  Zuführrotor  in  einer  ersten,  vorde- 
ren  Betriebsstellung  zum  Zuführen  von  Müll 
und/oder  Sand  zum  Müllaufnehmer  in  Fahrtrichtung 

45  vor  einer  vorne  am  Müllaufnehmer  angeordneten 
Aufnahmekeilleiste  angeordnet,  in  einer  zweiten, 
mittleren  Betriebsstellung  ist  der  Abstand  zwischen 
der  Aufnahmekeilleiste  und  dem  Zuführrotor  mini- 
mal  und  in  einer  dritten,  hinteren  Betriebsstellung 

50  ist  der  Züführrotor  in  einem  im  Vergleich  zur  zwei- 
ten  Betriebsstellung  größeren  Abstand  zur  Aufnah- 
mekeilleiste  bzw.  zum  Müllaufnehmer  oberhalb  an- 
geordnet. 

Gemäß  der  Erfindung  muß  daher  nicht  der 
55  gesamte  Fahrzeugrahmen  zur  Höhenverstellung 

des  Müllaufnehmers  abgesenkt  werden,  sondern 
nur  der  Schwenkrahmen.  Der  Müllaufnehmer  wird 
je  nach  Einsatz  mit  der  Aufnahmekeilleiste  bis  auf 

2 
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den  Sand  bzw.  in  den  Sand  hinein  abgesenkt.  Über 
die  Keilleiste  werden  die  Verunreinigungen  und 
eventuell  Sand  aufgenommen.  Gleichzeitig  wird 
auch  der  Zuführrotor  mit  abgesenkt.  Da  dieser  rela- 
tiv  zum  Müllaufnehmer  verschwenkbar  gelagert  ist, 
ist  sowohl  der  Abstand  von  Zuführrotor  zu  Müllauf- 
nehmer  bzw.  Keilleiste  und  die  Höhe  des  Zuführro- 
tors  relativ  zum  Sand  unabhängig  vom  Müllaufneh- 
mer  variierbar. 

In  einer  ersten  Betriebsstellung  ist  der  Zuführ- 
rotor  in  Fahrtrichtung  vor  der  Keilleiste  und  damit 
auch  vor  dem  Müllaufnehmer  angeordnet.  Wenn  in 
dieser  Stellung  die  Keilleiste  in  etwa  auf  dem  Sand 
aufliegt,  dreht  sich  der  Zuführrotor  oberhalb  des 
Sandes  bzw.  dringt  nur  wenig  in  die  Sandoberflä- 
che  ein.  In  dieser  Stellung  führt  der  Zuführrotor  alle 
oberflächlichen  Verunreinigungen  dem  Müllaufneh- 
mer  zu.  Es  findet  nur  eine  geringe  Sandaufnahme 
statt  und  daher  ist  eine  hohe  Fahrtgeschwindigkeit 
möglich.  Da  sich  außerdem  der  Rotor  im  Gegen- 
uhrzeigersinn  dreht,  addieren  sich  Rotationsge- 
schwindigkeit  und  Fahrgeschwindigkeit  nicht,  was 
zu  einer  geringeren  Belastung  des  Rotors  führt. 
Dieser  schleudert  die  Verunreinigungen  in  Richtung 
Keilleiste  und  Müllaufnehmer,  wobei  gleichzeitig 
eine  teilweise  Trennung  der  Verunreinigung  in  Ab- 
hängigkeit  ihres  Gewichtes  auftritt.  Leichtere  Ver- 
unreinigungen  werden  weiter  in  Richtung  des  Mül- 
laufnehmers  geschleudert  als  schwerere,  z.  B. 
Sand. 

Eventuell  von  dem  Zuführrotor  nicht  erfaßte 
Verunreinigungen  werden  nachträglich  noch  von 
der  Keilleiste  aufgenommen  und  an  den  Müllauf- 
nehmer  weitergeführt.  Auf  diese  Weise  werden  bis 
zu  einer  gewissen  Eintauchtiefe  alle  Verunreinigun- 
gen  vom  Strand  aufgenommen  und  dieser  intensiv 
gesäubert. 

Die  erste  Betriebsstellung  ist  insbesondere  bei 
nassem  Sand  bzw.  im  Flutsaumbereich  von  Vorteil, 
da  nur  eine  geringe  Sandaufnahme  erfolgt  und  die 
Oberfläche  gründlich  gereinigt  wird. 

Bei  trockenem  Sand  wird  vorzugsweise  die 
zweite  Betriebsstellung  des  Zuführrotors  benutzt.  In 
dieser  Stellung  dient  der  Rotor  nicht  nur  zum  Zu- 
führen  von  Verunreinigungen  zum  Müllaufnehmer, 
sondern  auch  zum  Beschleunigen  des  von  der 
Keilleiste  aufgenommenen  Sandes  und  der  Verun- 
reinigungen.  Die  Keilleiste  ist  hierbei  teilweise  in 
den  Sand  eingetaucht.  Der  mit  der  Keilleiste  einen 
Kanal  bildende  Zuführrotor  erfaßt  sowohl  teilweise 
den  Sand  als  insbesondere  den  oberflächlich  auf 
dem  Sand  liegenden  Müll.  Ähnlich  wie  bei  der 
ersten  Betriebsstellung  schleudert  der  Rotor  die  in 
seinem  Drehbereich  befindlichen  Materialien  in 
Richtung  des  Müllaufnehmers.  Die  leichteren  Teile 
werden  weiter  als  die  schwereren  Teile  geschleu- 
dert.  Auf  diese  Weise  werden  Sand  und  Verunreini- 
gungen  schon  teilweise  getrennt  dem  Müllaufneh- 

mer  zugeführt  und  sind  auf  diesem  umso  leichter 
weiter  voneinander  zu  trennen.  Gleichzeitig  ist 
durch  die  beschleunigte  Weiterführung  der  aufge- 
nommenen  Materialien  eine  höhere  Fahrgeschwin- 

5  digkeit  möglich. 
In  der  dritten  Betriebsstellung  ist  es  insbeson- 

dere  möglich,  auch  sperrige  Teile  aufzunehmen. 
Da  der  Abstand  zwischen  Zuführrotor  und  Keilleiste 
bzw.  Müllaufnehmer  relativ  groß  ist,  können  die 

io  durch  die  Keilleiste  aufgenommene  Teile  in  dem 
zwischen  Rotor  und  Keilleiste  gebildeten  Spalt  zum 
Müllaufnehmer  durchgeführt  werden.  Der  Rotor  un- 
terstützt  durch  seine  Drehung  den  Weitertransport. 

Die  sowohl  durch  Zuführrotor  als  auch  Müllauf- 
15  nehmer  schon  zum  großen  Teil  vom  Sand  getrenn- 

ten  Verunreinigungen  werden  auf  dem  anschließen- 
den  Förderer  nahezu  vollständig  von  eventuell  mit- 
transportiertem  Sand  befreit  und  dem  Sammelbe- 
hälter  zugeführt. 

20  Günstig  sind  ferner  die  Merkmale  der  Ansprü- 
che  2  und  3,  da  auf  diese  Weise  der  Schwenkrah- 
men  einfach  ausgebildet  und  vollständig  unterhalb 
des  Fahrzeugrahmens  angeordnet  ist.  Die  Obersei- 
te  des  Fahrzeugrahmens  kann  zusätzlich  vielfältig 

25  genutzt  werden,  wie  z.  B.  zum  Transportieren  von 
Baumaterial,  Erdreich,  Gärtnereiartikeln  oder  der- 
gleichen.  Der  Schwenkrahmen  selbst  ist  durch  die 
Lagerung  an  seinem  hinteren  Ende  mit  seinem  in 
Fahrtrichtung  liegenden  Ende  absenkbar.  An  die- 

30  sem  Ende  sind  Zuführrotor  und  Aufnahmekeilleiste 
angeordnet. 

Die  Merkmale  der  Schutzansprüche  4  und  5 
sind  insofern  vorteilhaft,  als  auf  diese  Weise  ein 
vielfältiger  Einsatz  des  Fahrzeuges  möglich  ist.  Der 

35  Schwenkrahmen  kann  zusammen  mit  Müllaufneh- 
mer  und  Zuführrotor  mit  Hilfe  lösbarer  Schnellver- 
schlüsse  gegen  einen  anderen  Schwenkrahmen  mit 
entsprechenden  Einrichtungen  ausgetauscht  wer- 
den.  Ein  Umrüsten  des  Fahrzeuges  auf  anderen 

40  Einsatzgebiete  ist  ohne  großen  Zeitaufwand  mög- 
lich.  Die  Flexibilität  des  Fahrzeugs  wird  dadurch 
erhöht.  Z.  B.  ist  auch  ein  Einsatz  zur  Reinigung 
von  asphaltierten  Straßen  möglich,  wobei  in  diesem 
Fall  die  Aufnahmekeilleiste  vorzugsweise  elastisch 

45  und  der  Zuführrotor  insbesondere  als  Bürstenrolle 
ausgebildet  ist.  Ebenso  ist  das  Fahrzeug  auch 
ohne  Schwenkrahmen  zum  allgemeinen  Transport 
einsetzbar. 

Vorteilhaft  sind  auch  die  Merkmale  der  Ansprü- 
50  che  6  bis  9,  da  auf  diese  Weise  der  Müllaufnehmer 

für  viele  Einsatzgebiete  verwendbar  ist.  Die  Verun- 
reinigungen  werden  von  dem  Elevator  vom  Zuführ- 
rotor  bzw.  der  Keilleiste  übernommen  und  an  den 
nachgeordneten  Förderer  weitergeführt.  Falls  der 

55  Elevator  über  einen  eigenen  Antrieb  verfügt,  ist 
dessen  Geschwindigkeit  unabhängig  von  der  Dreh- 
geschwindigkeit  des  Zuführrotors  bzw.  der  Ge- 
schwindigkeit  des  Förderers  einstellbar  und  an  Ein- 
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sätze  mit  unterschiedlichem  Müllaufkommen  leicht 
anpaßbar. 

Günstig  ist  auch  die  Ausbildung  des  Fahrzeu- 
ges  gemäß  der  Ansprüche  10  bis  12.  Der  Einzugs- 
bereich  von  Keilleiste,  Zuführrotor  und  Müllaufneh- 
mer  kann  entsprechend  der  Fahrzeugbreite  ausge- 
bildet  sein.  Über  die  angeordneten  Seitenschare 
und  Einweisbleche  wird  die  Breite  des  Müllstromes 
entsprechend  der  vorgegebenen  Bedingungen  ver- 
kleinert  und  ist  so  z.  B.  zwischen  den  an  der 
Radachse  angebrachten  Rädern  durchführbar.  Die 
Verunreinigungen  werden  bevor  sie  mit  den  Rä- 
dern  des  Fahrzeuges  möglicherweise  verdichtet 
oder  gar  in  den  Untergrund  eingedrückt  werden, 
aufgenommen  und  der  Sand  über  die  gesamte 
Fahrzeugbreite  gereinigt.  Prinzipiell  wäre  auch  eine 
größere  Breite  z.  B.  der  Keilleiste  möglich,  dies 
würde  aber  die  Handhabung  des  Fahrzeuges  er- 
schweren  und  durch  die  aus  der  Fahrzeugkontur 
seitlich  hervorstehenden  Enden  der  Keilleiste  wer- 
den  möglicherweise  Personen  verletzt. 

Die  Merkmale  der  Schutzansprüche  13  und  14 
sind  insofern  vorteilhaft,  als  mit  Hilfe  der  Stellein- 
richtung  ein  z.  B.  automatisch  gesteuertes  Absen- 
ken  und  Anheben  des  Schwenkrahmens  möglich 
ist.  Die  Stelleinrichtung  kann  als  hydraulischer 
Stellzylinder  ausgebildet  sein  und  z.  B.  vom  Fahrer 
des  Fahrzeuges  fernbedient  werden.  Um  die  ge- 
samte  Breite  des  Schwenkrahmens  für  den  Mül- 
laufnehmer  nutzen  zu  können,  ist  die  Stelleinrich- 
tung  seitlich  an  den  Rahmen  angeordnet. 

Weiterhin  ist  es  günstig,  wenn  der  Anstellwin- 
kel  zur  Müllaufnanme  der  Aufnahmekeilleiste  relativ 
zum  Boden  größer  ist  als  der  Anstellwinkel  des 
Müllaufnehmers.  Auf  diese  Weise  erhält  man  in  der 
zweiten  Betriebsstellung  zwischen  Aufnahmekeillei- 
ste  und  Zuführrotor  einen  sich  verengenden  Trans- 
portkanal  zum  Weitertransportieren  von  aufgenom- 
menem  Müll  und  Sand,  wobei  das  Ende  des  Trans- 
portkanals  einen  größeren  Öffnungswinkel  aufweist 
und  dadurch  das  aufgenommene  Material  besser 
über  den  Müllaufnehmer  verteilt  werden  kann. 

Außerdem  ist  eine  Weiterbildung  des  Fahrzeu- 
ges  gemäß  der  Schutzansprüche  16  bis  18  zweck- 
mäßig.  Mit  Hilfe  der  Prallverkleidung  wird  eventuell 
vom  Rotor  nach  oben  oder  potentiell  über  den 
Müllaufnehmer  hinausgeschleudertes  Material  ab- 
gefangen  und  auf  den  Müllaufnehmer  zurückge- 
lenkt.  Gleichzeitig  werden  beim  Aufprall  z.  B.  Sand- 
klumpen  zerkleinert,  was  eine  nachfolgende  Tren- 
nung  von  Müll  und  Sand  auf  dem  Müllabnehmer 
bzw.  dem  Förderer  erleichtert.  Insbesondere  die 
entgegengesetzt  zur  Fahrtrichtung  abnehmende 
Höhe  der  Prallverkleidung  verhindert,  daß  der  Müll 
bzw.  Sand  über  den  Müllaufnehmer  fortgeschleu- 
dert  wird.  Zusätzlich  dient  die  Abdeckung  der  Prall- 
verkleidung  als  Anschlag  beim  Zurückschwenken 
des  Schwenkrahmens  in  Richtung  des  Fahrzeu- 

grahmens  und  zur  Lagerung  der  Rotorschwenkach- 
se. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  einer  Zuführrotor- 
aufhängung  sind  in  Ansprüchen  19  bis  21  zu  ent- 

5  nehmen.  Durch  die  Verwendung  des  U-förmigen 
Rahmens  ist  der  Zuführrotor  im  Prinzip  pendeiför- 
mig  mit  Hilfe  des  Rahmens  aufgehängt.  Mit  Hilfe 
der  vom  U-Steg  abstehenden  Flanschlager  und 
den  entsprechenden  an  der  Abdeckung  abstehen- 

io  den  Lagerlaschen  ist  der  gesamte  Rahmen  um  die 
Schwenkachse  verschwenkbar. 

Der  Rotor  ist  somit  leicht  zugänglich  aufge- 
hängt.  Außerdem  ist  durch  die  Anordnung  der  Flan- 
schlager  und  Lagerlaschen  in  einfachster  Weise  ein 

15  Verschwenken  über  den  die  Betriebsstellungen 
umfassenden  Schwenkbereich  möglich.  Der 
Schwenkradius  des  Zuführrotors  ist  relativ  groß, 
und  doch  ist  es  möglich,  den  Schwenkrahmen  bis 
nah  an  den  Fahrzeugrahmen  heranzuschwenken, 

20  wobei  Flanschlager  und  Lagerlaschen  des  Rotors 
seitlich  neben  dem  Fahrzeugrahmen  angeordnet 
sind.  Durch  die  spezielle  Lagerung  der  Rotordreh- 
achse  ist  außerdem  eine  Höhenfeineinstellung  des 
Rotors  möglich. 

25  Um  den  Zuführrotor  unabhängig  von  anderen 
Einrichtungen  in  seiner  Rotationsgeschwindigkeit 
einzustellen,  ist  es  außerdem  günstig,  wenn  einem 
Ende  der  Rotordrehachse  eine  Antriebseinrichtung 
zugeordnet  ist.  Dies  kann  ein  Hydromotor  sein,  der 

30  an  das  Hydrauliksystem  des  Fahrzeuges  ange- 
schlossen,  und  vom  Fahrer  gegebenenfalls  einstell- 
bar  ist. 

Vorteilhaft  sind  auch  die  Merkmale  der  Ansprü- 
che  23  und  24,  da  sich  durch  die  Stelleinrichtung 

35  zum  Verschwenken  des  Rotors  dieser  unabhängig 
vom  Müllaufnehmer  verschwenken  läßt.  Die  Stell- 
einrichtung  kann  z.  B.  als  hydraulisch  betätigbarer 
Kolben  ausgebildet  sein.  Damit  keine  größeren  He- 
belkräfte  auftreten,  ist  die  Stelleinrichtung  mit  ei- 

40  nem  Ende  nahe  an  der  Rotordrehachse  befestigt. 
Um  weiterhin  das  Verschwenken  zu  erleichtern,  ist 
das  andere  Ende  der  Stelleinrichtung  an  einer  Sei- 
tenwand  der  Prallverkleidung  angeordnet. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  weist 
45  der  Zuführrotor  eine  Vielzahl  von  radial  abstehen- 

den,  den  Rotorumfang  bestimmenden  Zinken  auf. 
Mit  Hilfe  der  Zinken  werden  die  Verunreinigungen 
bzw.  der  Sand  in  Richtung  der  Keilleiste  bzw.  des 
Müllaufnehmers  geschleudert.  Die  Zinken  können 

50  als  fest  an  der  Drehachse  des  Rotors  angeordnete 
elastische  Zinken  aus  Metall  oder  Kunststoff  ausge- 
bildet  sein.  Ebenso  ist  es  möglich,  die  Zinken 
federbeaufschlagt  zu  lagern. 

Um  in  der  zweiten  Betriebsstellung  einen  mini- 
55  malen  Abstand  zwischen  Keilleiste  und  Rotordreh- 

achse  zu  erreichen,  sowie  in  dieser  Stellung  die 
Transportwirkung  des  Rotors  zu  optimieren,  ist  es 
von  Vorteil,  wenn  sich  die  Aufnahmekeilleiste  in 

4 
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Fahrtrichtung  im  wesentlichen  in  eine  Richtung  pa- 
rallel  zu  einer  Tangente  einer  Verschwenkkurve 
erstreckt,  wobei  die  Verschwenkkurve  als  Einhül- 
lende  eines  dem  Schwenklager  gegenüberliegen- 
den  Teils  des  Rotorumfanges  bestimmt  ist. 

Vorteilhafte  Anordnungen  von  Zuführrotor  und 
Keilleiste  ergeben  sich  durch  die  Merkmale  der 
Ansprüche  27  bis  30. 

Die  Merkmale  der  Schutzansprüche  31  und  32 
sind  insofern  vorteilhaft,  als  mit  Hilfe  des  Förderers 
ein  zusätzliches  Trennen  des  Mülls  von  dem  mit- 
geführten  Bodenmaterial  möglich  ist.  Um  ein  Ver- 
schmutzen  bzw.  Beschädigen  der  Radachse  und 
sämtlicher  unterhalb  der  Fördereinrichtung  ange- 
ordneter  Leitungen  zu  verhindern,  ist  der  Einbau 
eines  Prallblechs  über  der  Hinterachse  vorteilhaft. 
An  dem  Förderer  wie  aber  auch  an  dem  Müllauf- 
nehmer  kann  eine  Umlenkachse  als  Unwuchtwelle 
ausgebildet  sein  und  durch  eine  gezielte,  vertikal 
zur  Transportrichtung  laufende  Schwingbewegung 
das  Abschütteln  des  Sandes  bzw.  des  Bodenmate- 
riales  erleichtern. 

Zur  Lagerung  der  Stelleinrichtungen  des 
Schwenkrahmens  ist  es  von  Vorteil,  wenn  der  vor- 
dere  Querträger  des  Fahrzeugrahmens  seitlich 
über  die  Langsträger  bis  in  etwa  zur  Fahrzeugbrei- 
te  übersteht  und  an  seinen  Enden  die  Stelleinrich- 
tungen  gelagert  sind.  Gleichzeitig  können  an  die- 
sen  Enden  auch  Kippeinrichtungen  für  eine  auf 
dem  Fahrzeugrahmen  angeordnete  Ladefläche  ge- 
lagert  sein.  Bei  einem  Ausführungsbeispiel  ist  der 
Fahrzeugrahmen  im  wesentlichen  durch  ein  durch 
zwei  Langsträger  und  zwei  Querträger  gebildetes 
Rahmenrechteck  und  ein  an  dessen  vorderem 
Ende  angeordnetes  Rahmendreieck  gebildet.  An 
der  Spitze  des  Rahmendreiecks  ist  eine  Kupp- 
lungseinrichtung  für  ein  Zugfahrzeug  angeordnet. 

Um  eine  möglichst  große  Ladefläche  zu  erhal- 
ten,  ist  es  von  Vorteil,  wenn  die  Ladefläche  sich 
nahezu  vollständig  über  Müllaufnehmer  und  Förde- 
rer  erstreckt.  Der  Sammelbehälter  ist  über  die  Le- 
defläche  durch  zwei  seitlich  am  Fahrzeugrahmen 
oder  an  der  Ledefläche  angeordnete  Träger  ver- 
schwenkbar  und  kann  gleichmäßig  auf  die  Ledeflä- 
che  entleert  werden. 

Außerdem  sind  die  Merkmale  der  Schutzan- 
sprüche  35  bis  37  insofern  vorteilhaft,  als  mit  Hilfe 
der  Kipplenker  ein  gleichmäßiges  Ausschütten  des 
Sammelbehälters  über  die  gesamte  Länge  der  La- 
defläche  möglich  ist.  Über  eine  Schüttkante  des 
Sammelbehälters  wird  der  erste  Müll  direkt  ober- 
halb  des  hinteren  Endes  der  Ladefläche  auf  diese 
entleert  und  durch  die  Anordnung  von  Kipplenker 
und  Träger  der  Sammelbehälter  während  des  Ver- 
schwenkens  zum  vorderen  Ende  der  Ladefläche 
allmählich  weiter  verschwenkt.  Durch  den  dreieck- 
förmigen  Anschlußrahmen  ist  der  Träger  des  Sam- 
melbehälters  von  einer  im  wesentlichen  horizonta- 

len  Stellung  in  eine  in  etwa  vertikale  Stellung  mit 
Hilfe  einer  Kippeinrichtung  drehbar.  Sowohl  die 
Kippeinrichtung  für  den  Sammelbehälter  als  auch 
die  Kippeinrichtung  für  die  Ladefläche  können  als 

5  hydraulisch  betätigbare  Kolben  ausgebildet  sein 
kann. 

Außerdem  ist  eine  Weiterbildung  des  Fahr- 
zeugs  gemäß  der  Ansprüche  38  bis  40  zweckmä- 
ßig.  Durch  die  als  Liftachse  ausgebildete  Radachse 

io  ist  eine  Höhenverstellung  des  hinteren  Endes  des 
Fahrzeugs  möglich.  Insbesondere  zum  Entleeren 
der  Ladefläche  wird  mit  Hilfe  Hubeinrichtung  der 
Fahrzeugrahmen  angehoben  und  der  gesammelte 
Müll  kann  auch  in  einen  höheren  Container  gekippt 

15  werden. 
Die  erfindungsgemäß  vorgeschlagenen  Lösun- 

gen  und  vorteilhafte  Ausführungsbeispiele  davon 
werden  im  folgenden  anhand  der  in  der  Zeichnung 
dargestellten  Figuren  weiter  erläutert  und  beschrie- 

20  ben. 
Es  zeigen  : 

Figur  1  das  Fahrzeug  zur  Strandreinigung  in 
einer  Seitenansicht  mit  verschwenkter  Ladeflä- 
che  und  Sammelbehälter; 

25  Figur  2  eine  Seitenansicht  des  Fahrzeugs  zur 
Strandreinigung  mit  abgesenktem  Schwenkrah- 
men; 
Figur  3  eine  Draufsicht  des  Fahrzeuges; 
Figur  4  eine  Draufsicht  auf  Müllaufnehmer  und 

30  Förderer; 
Figur  5  eine  Vorderansicht  des  Zuführrotors; 
Figur  6  eine  Seitenansicht  eines  Rahmens  zur 
Legerung  des  Zuführrotors; 
Figur  7  eine  Seitenansicht  einer  Antriebseinrich- 

35  tung  des  Zuführrotors; 
Figur  8  eine  Seitenansicht  einer  ersten  Betriebs- 
stellung  des  Zuführrotors; 
Figur  9  eine  Seitenansicht  einer  zweiten  Be- 
triebsstellung  des  Zuführrotors; 

40  Figur  10  eine  Seitenansicht  einer  dritten  Be- 
triebsstellung  des  Zuführrotors; 
Figur  11  eine  Vorderansicht  einer  Liftachse  ge- 
mäß  der  Erfindung; 
Figur  12  eine  Seitenansicht  der  Liftachse,  und 

45  Figur  13  eine  weitere  Seitenansicht  der  Liftach- 
se. 

In  Figur  1  ist  das  erfindungsgemäße  Fahrzeug 
zur  Strandreinigung  1  zusammen  mit  einem  Zug- 
fahrzeug  2  dargestellt.  Das  Strandreinigungsfahr- 

50  zeug  1  ist  mit  Hilfe  einer  Kupplungseinrichtung  3 
und  einer  am  Zugfahrzeug  2  ausgebildeten  Ankup- 
peleinrichtung  77  mit  diesem  verbunden  und  über 
einen  Untergrund  68  bewegbar.  Das  Fahrzeug  1  ist 
im  wesentlichen  aus  dem  Fahrzeugrahmen  4,  einer 

55  hochgeklappten  Ladefläche  5,  einem  unter  dem 
Fahrzeugrahmen  4  angeordneten  Schwenkrahmen 
7  und  einem  über  die  Ladefläche  5  geschwenkten 
Sammelbehälter  6  gebildet. 

5 
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Am  Fahrzeugrahmen  4  ist  an  seinem  vorderen 
Ende  die  Kupplungseinrichtung  3  und  an  seinem 
hinteren  Ende  eine  im  wesentlichen  horizontale 
Kippachse  51  für  die  Ladefläche  5  angeordnet.  Die 
Ladefläche  5  ist  gegenüber  dem  Fahrzeugrahmen 
4  um  die  Kippachse  51  um  etwa  45°  nach  oben 
verschwenkt.  An  ihrem  hinteren  Ende  ist  eine  ver- 
stellbare  Hinterwand  50,  die  am  hinteren  oberen 
Ende  der  Ladefläche  5  schwenkbar  gelagert  ist, 
teilweise  geöffnet.  An  einer  Seitenwand  87  der 
Ladefläche  ist  nahe  der  dem  Fahrzeugrahmen  zu- 
weisenden  Unterseite  eine  Sammelbehälter- 
schwenkeinrichtung  39  angeordnet.  Diese  verläuft 
im  wesentlichen  parallel  und  nahe  benachbart  zur 
Unterseite  der  Seitenfläche  87.  An  einem  vorderen 
Ende  40  ist  die  Schwenkeinrichtung  39  an  der 
Seitenfläche  87  gelagert,  während  das  hintere 
Ende  41  an  der  Spitze  eines  dreieckförmigen  Rah- 
menelementes  48,  49  gelagert  ist.  Die  Enden  der 
Schenkel  48  und  49  des  dreieckförmigen  Rahmen- 
elementes  sind  mit  einem  Träger  42  verbunden. 
Dieser  und  die  Dreieckschenkel  schließen  ein  im 
wesentlichen  gleichseitiges  Dreieck  ein.  In  der 
Nähe  der  Verbindung  zwischen  Dreieckschenkel  48 
und  Träger  42  ist  dieser  an  der  Unterseite  der 
Seitenwand  87  der  Ladefläche  5  an  seinem  Ende 
43  verschwenkbar  gelagert.  Am  gegenüberliegen- 
den  Ende  44  ist  der  Sammelbehälter  6  relativ  zum 
Träger  42  verschwenkbar  gelagert.  Das  Ende  44 
des  Trägers  42  ist  in  etwa  im  Flächenschwerpunkt 
einer  Seitenfläche  des  Sammelbehälters  6  ange- 
ordnet.  Ein  Querträger  45  verläuft  rechtwinklig  zum 
Träger  42  entlang  des  Sammelbehälters  6. 

Benachbart  zum  Ende  43  des  Trägers  42  ist  an 
der  Seitenwand  87  der  Ladefläche  5  ein  Kipplenker 
46  drehbar  gelagert.  Der  Lagerpunkt  164  des  Kipp- 
lenkers  46  ist  in  Figur  2  bzw.  3  dargestellt  und  liegt 
relativ  zum  Lagerpunkt  43  des  Trägers  42  versetzt 
in  Richtung  der  Oberkante  der  Seitenwand  87.  Am 
anderen  Ende  47  ist  der  Kipplenker  46  am  Sam- 
melbehälter  6  drehbar  gelagert.  Dieses  Ende  liegt 
im  wesentlichen  auf  einer  zur  Bodenfläche  vertika- 
len,  durch  den  Endpunkt  44  des  Trägers  42  laufen- 
den  Gerade  in  Richtung  der  Oberseite  des  Sam- 
melbehälters  6  versetzt.  Der  Kipplenker  46  ist  mit 
einer  etwas  geringeren  Länge  als  der  Träger  42 
ausgebildet. 

Mit  Hilfe  einer  Ladeflächenkippeinrichtung  36, 
die  zwischen  einem  Querträger  35  des  Rahmens  4 
und  der  Seitenfläche  87  der  Ladefläche  5  angeord- 
net  ist,  ist  diese  gegenüber  dem  Fahrzeugrahmen 
4  verschwenkt.  Die  Kippeinrichtung  36  ist  mit  ei- 
nem  Ende  37  drehbar  am  Querträger  35  gelagert 
und  mit  dem  anderen  Ende  38  in  etwa  oberhalb 
des  Endes  43  des  Trägers  42  mittig  zur  Seiten- 
wand  87  angeordnet. 

Gegenüberliegend  zum  Ende  37  der  Kippein- 
richtung  36  ist  am  Querträger  35  eine  Stelleinrich- 

tung  32  mit  einem  Ende  34  drehbar  gelagert.  Mit 
ihrem  anderen  Ende  33  ist  diese  an  einem  unter- 
halb  des  Fahrzeugrahmens  4  angeordneten 
Schwenkrahmen  7  drehbar  gelagert. 

5  Mit  Hilfe  der  Stelleinrichtung  32  ist  der 
Schwenkrahmen  7  um  eine  in  der  Nähe  seines 
hinteren  Endes  angeordnete,  im  wesentlichen  hori- 
zontale  Schwenkachse  8  in  Richtung  des  Bodens 
68  absenkbar.  Im  Schwenkrahmen  7  sind  eine  An- 

io  zahl  von  Rollen  20,  21,  24,  25,  26,  27  und  28 
drehbar  gelagert.  Die  Rollen  20  und  21  dienen  als 
Umlenkachsen  für  ein  aus  Obertrum  22  und  Unter- 
trum  23  gebildetes  Förderband.  Die  Rollen  24,  25 
und  26  sind  als  Stützrollen  ausgebildet  und  legen 

15  zusammen  mit  den  Umlenkachsen  20  und  21  eine 
Transportebene  des  Obertrums  22  fest.  Die  Rollen 
27  und  28  sind  jeweils  zwischen  den  Umlenkach- 
sen  20  bzw.  21  und  den  diesen  benachbarten 
Stützrollen  24  bzw.  26  angeordnet.  Sie  sind  gegen- 

20  über  diesen  Rollen  nach  unten  versetzt  und  nicht 
mit  dem  Obertrum  22  in  Berührung.  Die  Rollen  27 
und  28  dienen  als  Spannrollen  und  sind  unterhalb 
des  Untertrums  23  angeordnet  und  lenken  diesen 
in  Richtung  des  Obertrums  22.  Der  Untertrum  23 

25  zwischen  den  Spannrollen  27  und  28  hängt  in 
Richtung  des  Bodens  68  durch. 

Oberhalb  der  Umlenkachse  20  und  der  Stütz- 
rolle  24  ist  am  Schwenkrahmen  7  eine  Prallverklei- 
dung  15  angeordnet.  Diese  weist  vom  Schwenkrah- 

30  men  7  in  Richtung  des  Fahrzeugrahmens  4.  In  dem 
in  Figur  1  dargestellten  Verschwenkungszustand 
des  Schwenkrahmens  7  ist  eine  Abdeckung  16  der 
Prallverkleidung  15  mit  der  Unterseite  des  Fahrzeu- 
grahmens  4  über  ihre  gesamte  Länge  in  Anlage. 

35  Am  hinteren  Ende  der  Prallverkleidung  15  ist  nahe 
des  Schwenkrahmens  7  das  Ende  33  der  Stellein- 
richtung  32  angeordnet.  Zwischen  dem  Ende  33 
und  dem  am  Fahrzeugrahmen  4  gelagerten  Ende  8 
des  Schwenkrahmens  7  ist  ein  Einweisblech  65 

40  angeordnet,  das  sich  in  Längsrichtung  des 
Schwenkrahmens  den  Obertrum  22  überragend  er- 
streckt. 

Zwischen  einer  hinteren  oberen  Kante  der 
Prallverkleidung  15  und  einem  vor  dieser  angeord- 

45  neten  Zuführrotor  11  erstreckt  sich  zum  Ver- 
schwenken  des  Rotors  eine  Stelleinrichtung  29.  Sie 
ist  an  ihrem  hinteren  Ende  31  an  der  Prallverklei- 
dung  15  und  an  ihrem  vorderen  Ende  30  am  Zu- 
führrotor  1  1  gelagert. 

50  Der  Zuführrotor  11  ist  um  eine  Drehachse  18 
drehbar.  Er  weist  eine  Vielzahl  von  radial  abstehen- 
den  Zinken  67  auf.  Zwische  Drehachse  18  und 
dem  Fahrzeugrahmen  4  erstreckt  sich  eine  An- 
triebseinrichtungsabdeckung  17.  Diese  überragt 

55  teilweise  seitlich  den  Fahrzeugrahmen  4.  Auf  das 
obere  Ende  der  Abdeckung  17  ist  eine  Lagerlasche 
19  gerichtet.  Diese  ist  an  einer  vorderen  Kante  der 
Abdeckung  16  der  Prallverkleidung  15  angeordnet. 

6 
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Direkt  unterhalb  der  Zuführwalze  11  ist  eine 
diese  teilweise  seitlich  abdeckende  Seitenschar  64 
in  Verlängerung  des  Schwenkrahmens  7  angeord- 
net.  Die  Höhe  der  Seitenschar  64  entspricht  in 
etwa  der  Höhe  des  ihr  benachbarten  Endes  des 
Schwenkrahmens  7.  Während  der  Schwenkrahmen 
7  mit  dem  Fahrzeugrahmen  4  einen  spitzen  Winkel 
einschließt  und  in  Richtung  des  Bodens  68  weist, 
weist  die  Seitenschar  64  in  Richtung  des  Zugfahr- 
zeugs  2  und  etwas  nach  oben,  wobei  sie  in  etwa 
parallel  zu  dem  gegenüberliegenden,  auf  einen 
Förderer  12  weisenden  Ende  des  Schwenkrah- 
mens  7  verläuft. 

Der  Förderer  12  ist  zwischen  Radachse  13  und 
Fahrzeugrahmen  4  angeordnet.  Er  weist  eine  im 
wesentlichen  dem  Schwenkrahmen  entsprechende 
Neigung  auf.  Über  Umlenkachsen  52  und  53,  sowie 
über  Stützrollen  54  und  55  und  Spannrollen  56  und 
57  läuft  ein  aus  Oberund  Untertrum  gebildeter 
Trum  58.  Die  Transportrichtung  des  Förderers  12 
und  des  im  Schwenkrahmen  7  angeordneten  Mül- 
laufnehmers  9  ist  gleich  und  in  Richtung  des  hinte- 
ren  Endes  des  Fahrzeuges  1  gerichtet.  Ähnlich  wie 
der  Schwenkrahmen  7  weist  auch  der  Förderer  12 
seitlich  begrenzende  Einweisbleche  66  auf. 

In  Figur  1  ist  der  Fahrzeugrahmen  4  gegenüber 
der  Radachse  13  gelittet  dargestellt.  Zwei  mit  dem 
Fahrzeugrahmen  4  verbundene  Stützarme  62  und 
63  weisen  vom  Fahrzeugrahmen  in  Richtung  der 
Radachse  13.  Mittig  zwischen  ihnen  ist  ein  Hubzy- 
linder  61  angeordnet.  Ein  Hubkolben  60  ist  nahezu 
vollständig  aus  dem  Hubzylinder  61  ausgefahren, 
wobei  an  dessem  Ende  ein  die  Radachse  13  teil- 
weise  umfassendes  Halteteil  59  angeordnet  ist. 
Dieses  weist  einen  einem  gleichschenkligen  Drei- 
eck  ähnlichen  Querschnitt  auf.  Mit  der  Basis  dieses 
Dreieckes  ist  mittig  der  Hubkolben  60  verbunden. 

Durch  Anliften  des  Fahrzeugrahmens  4  mit  Hil- 
fe  der  Hubeinrichtung  60,  61  ist  das  Rad  14  fast 
vollständig  sichtbar. 

Nahe  der  Kupplungseinrichtung  3  ist  senkrecht 
zum  Fahrzeugrahmen  4  ein  höhenverstellbares 
Stellrad  162  zum  Abstellen  des  Fahrzeugs  1  ange- 
ordnet. 

In  Figur  2  ist  das  Strandreinigungsfahrzeug  1 
mit  zum  Boden  68  abgesenkten  Schwenkrahmen  7 
dargestellt.  Gleiche  Teile  sind  entsprechend  Figur 
1  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen  und  wer- 
den  nur  noch  teilweise  erwähnt. 

Die  Ladefläche  5  ist  in  dieser  Figur  auf  den 
Fahrzeugrahmen  4  aufgelegt.  Die  Kippeinrichtung 
36  bewegt  bei  Betätigung  ihr  Ende  38  entlang  des 
Kreisbogens  72,  wobei  am  Ende  des  Kreisbogens 
die  Ladefläche  5  in  etwa  die  in  Figur  1  dargestellte 
Stellung  einnimmt.  Mit  Hilfe  der  Sammelbehälter- 
schwenkeinrichtung  39  ist  die  Spitze  41  des  drei- 
eckförmigen  Rahmenteils  entlang  des  Halbkreisbo- 
gens  71  führbar.  Während  der  in  Figur  1  darge- 

stellten  Stellung  des  Sammelbehälters  6,  dieser  so 
weit  wie  möglich  über  die  Ladefläche  5  ver- 
schwenkt  ist  und  die  Dreiecksspitze  41  in  Richtung 
der  Schwenkeinrichtung  39  zeigt,  ist  in  der  in  Figur 

5  2  dargestellten  Stellung  des  Sammelbehälters  6, 
dieser  nahe  dem  Boden  68  unterhalb  der  hinteren 
Umlenkachse  53  des  Förderers  12  angeordnet.  Bei 
Betätigung  der  Sammelbehälterschwenkeinrichtung 
39  bewegt  sich  der  Flächenmittelpunkt  44  des 

io  Sammelbehälters  6  entlang  des  Kreises  69  bis  zur 
Position  des  Sammelbehälters  6'.  Gleichzeitig  be- 
wegt  sich  der  Endpunkt  47  des  Kipplenkers  46 
entlang  des  Bogens  70.  Durch  die  in  Figur  1  be- 
schriebene  relative  Anordnung  und  Länge  von  Trä- 

15  ger  42  und  Kipplenker  46  schneiden  sich  die  ent- 
sprechenden  Führungsbogen  69  und  70  und  der 
Sammelbehälter  6  weist  mit  seinem  offenen  Ende 
immer  mehr  in  Richtung  der  Ladefläche  5  und  ist 
über  eine  Schüttkante  161  in  Richtung  der  Ladeflä- 

20  che  5  entleerbar. 
Der  Schwenkrahmen  7  ist  um  den  Legerpunkt 

8  mit  einem  Ende  bis  auf  den  Boden  68  abgesenkt. 
Eine  unterhalb  des  Zuführrotors  11  am  Schwen- 
krahmen  7  angeordnete  Aufnahmekeilleiste  10  be- 

25  rührt  mit  ihrem  freien  Ende  den  Boden  68  und  die 
Seitenschar  64  verläuft  mit  ihrer  Unterseite  im  we- 
sentlichen  parallel  zum  Boden. 

Beim  Abheben  des  Schwenkrahmens  7  in 
Richtung  auf  den  Fahrzeugrahmen  4  mit  Hilfe  der 

30  Stelleinrichtung  32  ist  deren  am  Schwenkrahmen  7 
gelagertes  Ende  33  entlang  des  Bogens  73  führ- 
bar.  Weiterhin  ist  die  Drehachse  18  des  Zuführro- 
tors  11  mit  Hilfe  der  Stelleinrichtung  29  über  den 
Schwenbereich  74  verschwenkbar.  In  der  in  Figur  2 

35  dargestellten  Anordnung  des  Zuführrotors  ist  dieser 
in  einer  zweiten  Betriebsstellung,  während  die  Stel- 
lungen  11'  und  11"  einer  ersten  bzw.  einer  dritten 
Betriebsstellung  entsprechen.  Diese  werden  in  den 
Figuren  8  bis  10  näher  erläutert. 

40  Gegenüber  der  in  Figur  1  gelitteten  Darstellung 
des  Fahrzeugrahmens  4,  ist  in  Figur  2  die  Radach- 
se  13  direkt  an  den  Enden  der  Stützarme  62  und 
63  gelagert  und  der  Fahrzeugrahmen  verläuft  im 
wesentlichen  horizontal. 

45  In  Figur  3  ist  das  Strandreinigungsfahrzeug  1  in 
einer  Draufsicht  dargestellt.  Der  Fahrzeugrahmen  4 
weist  einen  mit  der  Kupplungseinrichtung  3  verbun- 
denen  dreieckförmigen  und  einen  an  diesen  an- 
schließenden  rechteckförmigen  Rahmenabschnitt 

50  auf.  Der  dreieckförmige  Rahmenabschnitt  wird 
durch  zwei  symmetrisch  zur  Längsrichtung  100  von 
der  Kupplungseinrichtung  3  in  Richtung  eines  er- 
sten  Querträgers  35  verlaufende  Träger  81  und  82 
gebildet.  Die  Dreiecksspitze  ist  in  der  Kupplungs- 

55  einrichtung  3  angeordnet,  während  die  Dreiecksba- 
sis  durch  den  Querträger  35  gebildet  ist.  Parallel 
zur  Längsachse  100  schließen  sich  an  die  Träger 
81  und  82  Längsträger  75  und  76  an.  Durch  diese 
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Träger,  den  Querträger  35  sowie  einen  nahe  des 
Fahrzeugendes  angeordneten  Querträger  78  wird 
der  rechteckige  Rahmenabschnitt  gebildet.  Die 
Längsträger  75  und  76  weisen  einen  dem  Abstand 
der  Räder  14  und  14'  entsprechenden  Abstand  auf. 
An  ihren  hinten  liegenden  Enden  51  und  51'  ist  die 
Ladefläche  5  schwenkbar  gelagert,  wobei  diese 
Enden  über  den  Querträger  78  nach  hinten  hinaus- 
ragen.  Während  der  Querträger  78  sich  von  einem 
Längsträger  zum  anderen  erstreckt,  weist  der  zu 
diesem  parallele  Längsträger  35  eine  größere  Län- 
ge  auf.  Mit  seinen  Enden  79  und  80  überragt  er  auf 
beiden  Seiten  die  Längsträger  um  jeweils  die  glei- 
che  Länge.  An  den  äußeren  Enden  der  Querträge- 
renden  79  und  80  sind  die  Stelleinrichtungen  32 
und  36  schwenkbar  gelagert. 

Oberhalb  des  Rahmens  4  ist  auf  diesen  auflie- 
gend  die  Ladefläche  5  angeordnet.  In  der  in  Figur 
3  dargestellten  Draufsicht  sind  von  der  Ladefläche 
5  eine  Vorderwand  88,  zwei  Seitenwände  87  und 
89  sowie  eine  Hinterwand  50  erkennbar.  Die  Sei- 
tenwände  bzw.  Vorder-  und  Rückwand  sind  parallel 
zu  den  Längsträgern  75  und  76  bzw.  Querträgern 
35  und  78  und  bilden  die  rechteckförmige  Ladeflä- 
che  5.  Die  Hinterwand  50  verläuft  entsprechend  zur 
Darstellung  in  Figur  2  unter  einem  Winkel  zur  Verti- 
kalen  nach  hinten  in  Richtung  zum  Sammelbehälter 
6.  Während  die  Oberkante  der  Hinterwand  50  vor 
dem  Sammelbehälter  angeordnet  ist,  ist  die  dem 
Sammelbehälter  näher  liegende  Unterkante  ober- 
halb  einer  Öffnung  90  des  Sammelbehälters  6  an- 
geordnet.  Die  Schüttkante  161  befindet  sich  somit 
unterhalb  der  Ladefläche  5.  Schüttkante  und  ihr 
gegenüberliegende  Seite  des  Sammelbehälters 
verlaufen  im  wesentlichen  parallel  zur  Hinterwand 
50.  Die  Ausdehnung  des  Sammelbehälters  6  senk- 
recht  zur  Längsrichtung  100,  d.  h.  dessen  Breite, 
ist  geringfügig  kürzer  als  der  innere  Abstand  der 
Seitenwände  87  und  89  der  Ladefläche.  An  den 
Querseiten  ist  der  Sammelbehälter  6  mittig  über 
die  Lager  44  und  44'  bzw.  47  und  47'  mit  dem 
Träger  42  und  42'  bzw.  den  Kipplenkern  46  und 
46'  verbunden.  Die  Träger  42  und  42'  verlaufen 
parallel  zu  den  Kipplenkern  46  und  46'  außerhalb 
der  Seitenwände  87  und  89.  An  ihren  Enden  43 
und  164  sind  sowohl  Träger  42  als  auch  Kipplenker 
46  mit  der  Seitenwand  87  und  entsprechend  auf 
der  anderen  Seite  mit  der  Seitenwand  89  verbun- 
den.  Seitlich  außerhalb  und  parallel  zu  diesen  sind 
Sammelbehälterschwenkeinrichtung  39  und  39'  an 
den  Seitenwänden  87  und  89  angeordnet.  Die 
Schwenkeinrichtung  39  verläuft  zwischen  einem  er- 
sten  Lagerpunkt  40  und  einem  zweiten  Lagerpunkt 
41.  Dieser  ist  oberhalb  des  Trägers  42  entspre- 
chend  der  Figuren  1  und  2  als  Dreiecksspitze  aus- 
gebildet.  Der  Abstand  von  Träger  42  und  Sammel- 
behälterschwenkeinrichtung  39  zur  Seitenwand  87 
ist  im  wesentlichen  gleich.  Entsprechendes  gilt  für 

die  Sammelbehälterschwenkeinrichtung  39'  an  der 
anderen  Seitenwand  89  der  Ladefläche  5. 

Vor  der  Vorderwand  88  ist  auf  dem  durch  den 
Träger  81  und  82  gebildeten  dreieckförmigen  Rah- 

5  menabschnitt  eine  Hydraulikabdeckung  91  ange- 
ordnet.  Diese  erstreckt  sich  symmetrisch  zur 
Längsrichtung  100,  wobei  ihre  Seitenflächen  im 
wesentlichen  parallel  zu  den  Trägern  81  und  82 
verlaufen  und  diese  überragen. 

io  Unterhalb  der  Hydraulikabdeckung  91  und  un- 
ter  dem  Rahmen  4  ist  die  Abdeckung  16  symme- 
trisch  zur  Längsrichtung  100  angeordnet.  An  bei- 
den  Seiten  steht  sie  relativ  zu  den  Seitenwänden 
87  und  89  der  Ladefläche  5  etwas  über,  wobei  an 

15  diesen  Seiten  die  Stelleinrichtungen  29  und  29' 
angeordnet  sind.  Der  Abstand  dieser  Stelleinrich- 
tungen  entspricht  dabei  im  wesentlichen  dem  Ab- 
stand  der  Sammelbehälterschwenkeinrichtungen  39 
und  39'  bzw.  dem  Abstand  der  Träger  42  und  42'. 

20  Am  vorderen  Ende  der  Abdeckung  16  sind 
symmetrisch  zur  Längsrichtung  100  Lagerlaschen 
19  und  19'  angeordnet.  Diese  sind  mit  Lagerein- 
richtungen  85  und  86  eines  Rahmens  84  in  Eingriff. 
Der  Rahmen  84  verläuft  parallel  zur  Vorderseite 

25  der  Abdeckung  16  und  überragt  diese  seitlich 
durch  zwei  in  Richtung  der  Stelleinrichtungen  29 
und  29'  gerichteten  Arme.  Auf  einer  Seite  des 
Rahmens  84  ist  die  Antriebseinrichtungsabdeckung 
17  angeordnet,  wobei  ein  Motor  83  in  Richtung  der 

30  Längsachse  des  Rahmens  84  aus  der  Abdeckung 
1  7  hervorragt. 

In  Figur  4  ist  das  Strandreinigungsfahrzeug  1  in 
einer  Draufsicht  auf  den  Müllaufnehmer  9,  den  För- 
derer  12  und  den  Sammelbehälter  6  dargestellt. 

35  Sowohl  der  Trum  22  des  Müllaufnehmers  9  als 
auch  der  Trum  58  des  Förderers  12  sind  als  Sieb- 
bänder  ausgebildet.  Diese  weisen  eine  Vielzahl  von 
im  wesentlichen  rautenförmigen  Öffnungen  auf. 

An  der  Vorderseite  des  Fahrzeuges  1  sind  an 
40  den  Enden  der  Keilleiste  10  zwei  symmetrisch  zur 

Längsrichtung  100  nach  außen  abgewinkelte  Sei- 
tenschare  64  und  64'  angeordnet.  Die  Aufnahme- 
breite  92  der  Seitenschare  64  und  64'  entspricht 
dabei  im  wesentlichen  der  Fahrzeugbreite  93.  Die 

45  Keilleiste  10  ragt  vom  Müllaufnehmer  9  ungefähr 
über  die  Hälfte  der  Längsausdehnung  der  Seitens- 
chare  64  und  64'  in  Richtung  der  Kupplungseinrich- 
tung  3.  An  den  rückwärtigen  Enden  der  Seitens- 
chare  ist  deren  Abstand  geringfügig  kleiner  als  die 

50  Breite  95  des  Obertrums  22  des  Müllaufnehmers  9. 
An  diese  Enden  schließen  sich  beidseitig  symme- 
trisch  zur  Längsrichtung  100  verlaufende  Einweis- 
bleche  96  und  97  an.  Diese  verlaufen  über  einen 
direkt  an  die  Seitenschare  64  und  64'  anschließen- 

55  den  Abschnitt  parallel  zur  Längsrichtung  100,  wäh- 
rend  sie  in  dem  darauffolgenden  Abschnitt  aufein- 
ander  zulaufen.  Am  Ende  des  Müllaufnehmers  9  ist 
der  Abstand  der  Einweisbleche  96  und  97  etwas 
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geringer  als  die  Breite  94  des  Trums  58  des  För- 
derers  12.  Dieser  ist  entsprechend  z.  B.  zu  Figur  1 
mit  seiner  vorderen  Umlenkachse  52  unterhalb  der 
hinteren  Umlenkachse  21  des  Müllaufnehmers  9 
angeordnet.  Die  Einweisbleche  96  und  97  werden 
durch  parallele  Einweisbleche  66  und  66'  des  För- 
derers  12  bis  zu  dessen  hinterem  Ende  fortgesetzt. 
An  diesem  Ende  ist  der  Sammelbehälter  6  mit 
einer  Breite  102  angeordnet,  wobei  diese  Breite 
größer  ist,  als  die  Breite  94  des  Obertrums  58  des 
Förderers  12. 

Zum  Antrieb  des  Müllaufnehmers  9  ist  einseitig 
an  der  hinteren  Umlenkachse  21  eine  Antriebsein- 
richtung  98  angeordnet.  Durch  Antriebsverbindun- 
gen  99  sind  zumindest  die  Stützrollen  25  und  26 
mit  der  Umlenkachse  21  antriebsverbunden. 

Der  Förderer  12  weist  ebenfalls  an  seiner  hin- 
teren  Umlenkachse  53  eine  einseitig  angeordnete 
Abtriebseinrichtung  101  auf. 

Da  der  Förderer  12  zwischen  den  Rädern  14 
und  14'  oberhalb  der  Radachse  13  angeordnet  ist, 
ist  seine  Breite  94  geringer  als  der  Innenabstand 
der  beiden  Räder. 

In  Figur  5  ist  der  Zuführrotor  11  dargestellt. 
Der  Rahmen  84  weist  im  wesentlichen  eine  U-Form 
auf.  Ein  U-Steg  103  verläuft  horizontal  und  parallel 
zu  der  Rotorschwenkachse  120  bzw.  Rotordrehach- 
se  18.  An  seinen  Enden  weist  der  U-Steg  103 
rechtwinklig  zu  diesem  angeordnete  U-Schenkel 
104  und  105  auf.  Diese  erstrecken  sich  bis  nahe 
oberhalb  einer  zur  Drehachse  18  konzentrischen 
Rotorwelle  106.  An  den  Enden  109  und  110  der  U- 
Schenkel  104  und  105  sind  Lagerflansche  107  bzw. 
108  angeordnet.  Diese  sind  von  außen  auf  die  U- 
Schenkel  104  bzw.  105  aufgelegt  und  mit  diesen 
verbunden. 

In  den  Lagerflanschen  107  und  108  ist  die 
Drehachse  18  gelagert. 

Auf  der  Drehachse  18  sind  konzentrische  Roto- 
rendscheiben  132  und  133  angeordnet.  Diese  be- 
grenzen  den  Zuführrotor  11  in  Richtung  der  Dreh- 
achse.  Auf  der  Rotorwelle  106  sind  eine  Vielzahl 
von  radial  abstehenden  Zinken  67  angeordnet.  Zur 
Verdeutlichung  sind  in  Figur  5  nur  einige  wenige 
Zinken  dargestellt. 

Zur  Lagerung  des  Zuführrotors  11  an  der 
Schwenkachse  120  sind  am  U-Steg  103  Lagerein- 
richtungen  85  und  86  angeordnet.  Diese  sind  durch 
jeweils  ein  Paar  von  Lagerflanschen  116,  117  bzw. 
118,  119  gebildet.  Zur  Aufnahme  der  Schwenkach- 
se  weisen  die  Lagerflansche  eine  entsprechende 
Öffnung  auf. 

Einseitig  zum  Zuführrotor  11  ist  eine  Antriebs- 
einrichtung  111  angeordnet.  Diese  umfaßt  einen 
oberhalb  des  U-Stegs  103  angeordneten  Motor  112 
und  eine  auf  dessen  Antriebsachse  gelagerte  An- 
triebsscheibe  113.  Diese  ist  über  einen  Keilriemen 
115  mit  einer  koaxial  an  der  Drehachse  angeordne- 

ten  Antriebsscheibe  114  verbunden. 
In  Figur  6  ist  eine  Seitenansicht  insbesondere 

des  Flanschlagers  108  dargestellt.  Dieses  weist  im 
wesentlichen  eine  U-Form  auf.  In  den  U-Stegen 

5  sind  symmetrisch  zu  einer  die  Drehachse  aufneh- 
menden  Langnut  122  Langlöcher  123  und  124  an- 
geordnet.  Ein  U-Schenkel  weist  eine  Verdickung 
auf,  in  der  eine  Bohrung  30  angeordnet  ist.  In 
dieser  Bohrung  ist  ein  Ende  der  Stelleinrichtung  29 

io  lagerbar. 
Oberhalb  des  Lagerflansches  108  ist  ein  U- 

Schenkel  105  des  Rahmens  84  aus  Figur  5  sicht- 
bar.  Sowohl  die  Längsnut  122  als  auch  der  U- 
Schenkel  105  erstrecken  sich  vertikal  in  Richtung 

75  125.  Am  oberen  Ende  des  U-Schenkels  105  ver- 
läuft  in  Richtung  126  der  Lagerflansch  119.  Dieser 
weist  an  seinem  freien  Ende  eine  Schwenklager- 
bohrung  121  auf.  Zwischen  Richtung  125  der 
Längsnut  122  und  Richtung  126  des  Lagerflan- 

20  sches  119  ist  der  Winkel  127  eingeschlossen. 
In  Figur  7  ist  die  Antriebseinrichtung  des  Zu- 

führrotors  11  dargestellt.  Konzentrisch  zur  Drehach- 
se  18  ist  die  Rotorendscheibe  133  angeordnet. 
Über  diese  stehen  radial  Zinken  67  hervor  und 

25  legen  bei  Drehung  in  Richtung  128  die  Umfangsli- 
nie  129  fest. 

Koaxial  zur  Drehachse  18  ist  die  Antriebsschei- 
be  114  mit  dieser  verbunden.  Vertikal  oberhalb 
dieser  Antriebsscheibe  ist  die  mit  dem  Motor  ver- 

30  bundene  Antriebsscheibe  113  angeordnet.  Über  ei- 
nen  Keilriemen  115  sind  beide  antriebsverbunden. 
Zur  Spannung  des  Keilriemens  ist  zwischen  den 
Antriebsscheiben  113  und  114  eine  seitlich  zur 
Verbindungslinie  dieser  beiden  versetzte  Spannrol- 

35  le  131  angeordnet. 
In  Figur  8  ist  der  Zuführrotor  in  einer  ersten 

Betriebsstellung  dargestellt.  Gleiche  Bezugszei- 
chen  bezeichnen  gleiche  Teile,  wie  sie  schon  aus 
den  vorhergehenden  Figuren  bekannt  sind.  Auf  die- 

40  se  wird  nur  noch  teilweise  eingegangen. 
Der  Zuführrotor  11  ist  mit  Hilfe  der  Stelleinrich- 

tung  29  um  die  Schwenklagerachse  120  nach  vor- 
ne  verschwenkt.  Der  tiefste  Punkt  des  Zuführrotors 
11  befindet  sich  nahe  der  Oberfläche  68  und  vor 

45  der  Aufnahmekeilleiste  10.  Die  Zinken  67  greifen 
bei  Drehung  im  Gegenuhrzeigersinn  128  in  eine 
auf  der  Oberfläche  liegende  Schicht  von  Müll  136 
ein.  Sowohl  durch  Drehung  des  Zuführrotors  11  als 
auch  durch  Bewegung  des  Fahrzeugs  in  Richtung 

50  140  wird  über  die  Aufnahmekeilleiste  10  der  Müll 
136  auf  den  Obertrum  22  des  Müllaufnehmers  be- 
fördert.  Dieser  transportiert  den  Müll  in  Richtung 
137  ab.  In  der  in  Figur  8  dargestellten  Betriebsstel- 
lung  ist  die  Aufnahmekeilleiste  10  in  der  Nähe  der 

55  Oberfläche  68  aber  oberhalb  dieser  angeordnet. 
Der  Zuführrotor  11  kann  mit  Hilfe  der  Stelleinrich- 
tung  29  so  weit  nach  vorne  verschwenkt  werden, 
bis  die  Länge  des  Kolbens  138  in  etwa  der  Länge 
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der  Stelleinrichtung  29  entspricht.  In  der  am  weite- 
sten  nach  hinten  verschwenkten  Stellung  des  Zu- 
führrotors  ist  der  Kolben  138  vollständig  in  die 
Stelleinrichtung  29  eingezogen.  Der  gesamte 
Schwenkbereich  des  Zuführrotors  entspricht  dabei 
im  wesentlichen  dem  Schwenkbogen  74  der  Dreh- 
achse  18. 

Mit  Hilfe  der  in  Figur  6  dargestellten  Langlö- 
cher  123  und  124  ist  eine  Höhenfeineinstellung  der 
Drehachse  18  in  Richtungen  141  möglich. 

In  einer  Seitenwand  134  der  Prallverkleidung 
15  ist  eine  keilförmige  Aussparung  139  angeordnet. 
Diese  dient  beim  Verschwenken  des  Zuführrotors 
11  zum  Aufnehmen  der  Drehachse  18. 

In  der  in  Figur  8  dargestellten  Betriebsstellung 
greifen  die  Zinken  67  nicht  in  den  unterhalb  der 
Oberfläche  68  liegenden  Sand  135  ein. 

In  Figur  9  ist  eine  zweite  Betriebsstellung  des 
Zuführrotors  11  dargestellt.  In  diesem  Fall  ist  die 
Aufnahmekeilleiste  mit  ihrer  Spitze  144  bis  zur 
Tiefe  d  in  den  Sand  135  eingeführt.  Zwischen 
Aufnahmekeilleiste  10  und  Zuführrotor  11  ist  so- 
wohl  Sand  135  als  auch  Müll  136  angeordnet.  In 
dieser  Betriebsstellung  ist  der  Zuführrotor  11  so 
weit  nach  hinten  verschwenkt,  daß  der  Abstand  e 
zwischen  Umfangslinie  129  und  Keilleiste  10  mini- 
mal  ist.  Weitere  charakteristische  Größen  gemäß 
der  Erfindung  sind  der  Abstand  a  der  Spitze  144 
der  Aufnahmekeilleiste  10  und  des  Lotfußpunktes 
143  des  durch  die  Schwenkachse  120  gelegten 
Lotes  142,  und  der  Abstand  b  bzw.  c  der  Schwenk- 
achse  120  vom  Lotfußpunkt  bzw.  von  der  durch  die 
Aufnahmekeilleiste  10  gebildeten  Ebene. 

Die  Aufnahmekeilleiste  schließt  mit  der  Hori- 
zontalen  einen  Winkel  a  ein,  der  um  den  Winkel 
145  größer  ist  als  der  zwischen  Obertrum  22  und 
der  Horizontalen  eingeschlossene  Winkel  ß. 

In  Figur  10  ist  der  Zuführrotor  11  in  einer 
dritten  Betriebsstellung  dargestellt.  Der  Kolben  138 
ist  vollständig  in  die  Stelleinrichtung  29  eingeführt 
und  der  Zuführrotor  in  seiner  am  weitesten  nach 
hinten  verschwenkten  Stellung  angeordnet.  In  die- 
ser  Stellung  berührt  dessen  Umfangslinie  129  na- 
hezu  die  Abdeckung  16  von  unten  und  die  Dreh- 
achse  18  ist  möglichst  weit  in  den  Ausschnitt  139 
der  Seitenwand  der  Prallverkleidung  eingeführt. 

In  der  dritten  Betriebsstellung  sind  Umfangsli- 
nie  129  und  Obertrum  22  im  Abstand  f  angeordnet. 
Der  Abstand  f  ist  in  etwa  doppelt  so  groß  wie  der 
Abstand  e  zwischen  Umfangslinie  und  Aufnahme- 
keilleiste  10  in  der  zweiten  Betriebsstellung.  Wie 
anhand  der  Einhüllenden  163  der  Umfangslinie  129 
während  des  Verschwenkens  zu  erkennen  ist,  ist 
der  Abstand  e  der  Minimalabstand. 

In  Figur  11  ist  die  Radachse  13  in  einer  Vor- 
deransicht  dargestellt.  Eine  Bodenwand  146  der 
Ladefläche  5  verläuft  horizontal  und  liegt  auf  dem 
Querträger  78  des  Fahrzeugrahmens  auf.  Dieser 

wird  durch  Langsträger  75  und  76  seitlich  einge- 
schlossen.  Die  die  Ladefläche  5  in  vertikaler  Rich- 
tung  einschließenden  Seitenwände  82  und  87  sind 
oberhalb  der  Längsträger  75,  76  und  nach  außen 

5  versetzt  zu  diesen  angeordnet. 
Mit  den  Längsträgern  75  und  76  sind  mittels 

seitlich  an  ihnen  anliegender  oberer  Hubeinrich- 
tungsbefestigungen  152  und  153  Hubzylinder  61 
bzw.  61'  befestigt.  Die  Hubzylinder  sind  direkt  un- 

io  terhalb  der  Langsträger  75  und  76  angeordnet  und 
wie  diese  symmetrisch  zur  mittleren  Vertikalachse 
164  des  Fahrzeugs  angeordnet.  Zwischen  den  Rä- 
dern  14  und  14'  sind  direkt  benachbart  zu  diesen 
die  Hubkolben  61  und  61'  mit  Hilfe  von  Halteteilen 

15  59  und  151  an  der  Radachse  13  befestigt.  An 
jedem  der  Halteteile  sind  untere  Hubeinrichtungs- 
befestigungen  149  und  150  ausgebildet.  An  diesen 
sind  die  in  den  Hubzylindern  beweglichen  Hubkol- 
ben  gelagert.  Oberhalb  der  unteren  Hubeinrich- 

20  tungsbefestigungen  149  und  150  sind  die  Enden 
der  Hubkolben  61  und  61'  durch  Hubkolbenführün- 
gen  147  und  148  durchgeführt. 

In  Figur  12  ist  die  Hubeinrichtung  in  einer 
Seitenansicht  dargestellt.  Unterhalb  des  Längsträ- 

25  gers  76  ist  die  obere  Hubeinrichtungsbefestigung 
153  sichtbar.  Diese  wird  im  wesentlichen  durch  ein 
parallel  zum  Längsträger  76  seitlich  auf  ihm  ange- 
ordnetes  Profil  gebildet.  Mittig  in  diesem  Profil  ist 
eine  Bohrung  154  zur  Lagerung  des  oberen  Endes 

30  des  Hubzylinders  61  ausgebildet.  An  den  Enden 
des  Profils  sind  am  Längsträger  76  zwei  in  Rich- 
tung  der  Radachse  weisende  Stützarme  62  und  63 
angeordnet.  Nahe  der  freien  Enden  der  Stützarme 
ist  zwischen  diesen  ein  Profil  148  zur  Fixierung  des 

35  unteren  Endes  des  Hubzylinders  61  angebracht. 
Der  Hubzylinder  61  selbst  verläuft  mittig  zu  den 
mit  dem  Längsträger  76  im  wesentlichen  ein  Drei- 
eck  einschließenden  Stützarmen  62  und  63.  Unter- 
halb  des  Profils  148  ist  in  der  Darstellung  nach 

40  Figur  12  direkt  der  untere  Lagerpunkt  der  Hubein- 
richtung  angeordnet.  An  den  freien  Enden  der  Stüt- 
zarme  62  und  63  ist  an  diesen  anliegend  das 
Halteteil  59  dargestellt.  Dieses  weist  im  Querschnitt 
wesentlichen  die  Form  eines  gleichschenkligen 

45  Dreiecks  auf.  An  den  Enden  der  Basislinie  dieses 
Dreiecks  liegen  die  freien  Enden  der  Stützarme  62 
und  63  an.  Mittig  zwischen  diesen  freien  Enden  ist 
in  der  Mitte  der  Basislinie  der  untere  Lagerpunkt 
150  der  Hubeinrichtung  angeordnet.  Die  beiden 

50  Schenkel  des  Dreiecks  weisen  in  Richtung  der 
Radachse  13  und  umfassen  diese  teilweise. 

In  Figur  13  ist  die  Hubeinrichtung  mit  maximal 
ausgefahrenem  Hubkolben  60  dargestellt.  Gleiche 
Bezugszeichen  bezeichnen  entsprechend  Figur  12 

55  gleiche  Teile.  Auf  diese  wird  nur  noch  teilweise 
eingegangen. 

Der  Längsträger  76  ist  gegenüber  der  Radach- 
se  13  um  den  Abstand  g  nach  oben  gelittet  darge- 

10 



19 EP  0  486  053  B1 20 

stellt.  Die  freien  Enden  157  und  158  der  Stützarme 
62  und  63  weisen  Lagerzapfen  155  und  156  auf. 
Diese  sind  parallel  zum  Hubzylinder  61  bzw.  Hub- 
kolben  60  angeordnet  und  weisen  auf  das  Halteteil 
59.  In  diesem  sind  entsprechende  Lageröffnungen 
159  und  160  angeordnet,  die  in  der  Darstellung 
nach  Figur  12  mit  den  Lagerzapfen  155  und  156  in 
Eingriff  stehen. 

Patentansprüche 

1.  Fahrzeug  zur  Standreinigung  mit  einem  Fahr- 
zeugrahmen  (4),  wenigstens  einer  an  diesem 
angeordneten  Radachse  (13),  mit  einem  hö- 
henverstellbaren  Müllaufnehmer  (9),  einem  an 
diesen  anschließenden,  den  vom  Müllaufneh- 
mer  (9)  übernommenen  Müll  an  einen  am  hin- 
teren  Ende  des  Fahrzeugrahmens  (4)  angeord- 
neten  Sammelbehälter  (6)  überführenden  För- 
derer  (12)  und  einem  dem  Einzugsbereich  des 
Müllaufnehmers  (9)  zugeordneten  Zuführrotor 
(11)  mit  horizontaler  Drehachse  (18), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  den  Müllaufnehmer  (9)  und  den  Zu- 
führrotor  (11)  tragender  Schwenkrahmen  (7) 
zur  Höhenverstellung  absenkbar  am  Fahrzeu- 
grahmen  (4)  gelagert  ist,  an  diesem  der  Zu- 
führrotor  (11)  mittels  Lenker  (84)  über  einen 
verschiedene  Betriebsstellungen  umfassenden 
Schwenkbereich  (74)  von  vorne  nach  hinten 
oben  verschwenkbar  gelagert  ist  und  um  eine 
an  den  Lenkern  (84)  gelagerte  horizontale 
Drehachse  (18)  insbesondere  gegen  den  Uhr- 
zeigersinn  drehbar  ist,  wobei  der  Zuführrotor 
(11)  in  einer  ersten,  vorderen  Betriebsstellung 
zum  Zuführen  von  Müll  und/oder  Sand  zum 
Müllaufnehmer  (9)  in  Fahrtrichtung  (100)  vor 
einer  vorne  am  Müllaufnehmer  (9)  angeordne- 
ten  Aufnahmekeilleiste  (10)  angeordnet  ist,  in 
einer  zweiten,  mittleren  Betriebsstellung  der 
Abstand  (e)  zwischen  der  Aufnahmekeilleiste 
(10)  und  dem  Zuführrotor  (11)  minimal  ist  und 
in  einer  dritten,  hinteren  Betriebsstellung  der 
Zuführrotor  (11)  in  einem  im  Vergleich  zur 
zweiten  Betriebsstellung  größeren  Abstand  (f) 
zur  Aufnahmekeilleiste  (10)  bzw.  zum  Müllauf- 
nehmer  (9)  oberhalb  angeordnet  ist. 

2.  Fahrzeug  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schwenkrahmen  (7),  sowie  Müllauf- 
nehmer  (9)  und  Zuführrotor  (11)  unterhalb  des 
Fahrzeugrahmens  (4)  angeordnet  sind. 

3.  Fahrzeug  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schwenkrahmen  (7)  im  wesentlichen 
aus  ein  Rechteck  bildenden  Längsträgern  und 

wenigstens  einem  Querträger  gebildet  ist,  wo- 
bei  er  an  seinem  hinteren  Ende  am  Fahrzeu- 
grahmen  (4)  drehbar  gelagert  ist. 

5  4.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schwenkrahmen  (7)  mit  Zuführrotor 
(11)  und  Müllaufnehmer  (9)  als  schnell  aus- 

io  tauschbare  Kassetten-Einheit  ausgebildet  ist. 

5.  Fahrzeug  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 

15  daß  der  Zuführrotor  (11)  als  Rotor  mit  Federz- 
inken,  Bürstenrolle  oder  dergleichen  ausgebil- 
det  ist. 

6.  Fahrzeug  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
20  sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Müllaufnehmer  (9)  einen  Elevator  mit 
einer  vorderen  Umlenkachse  (20)  am  vorderen 
Ende  und  einer  hinteren  Umlenkachse  (21)  am 

25  hinteren  Ende  des  Schwenkrahmens  (7)  auf- 
weist. 

7.  Fahrzeug  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  der  Elevator  als  Kettenband  und/oder  För- 
derband  und/oder  Siebband  und/oder  Rechen- 
oder  Gliederband  ausgebildet  ist. 

8.  Fahrzeug  nach  Anspruch  6  oder  7, 
35  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Elevator  einen  Ober-  und  Untertrum 
(22,  23)  aufweist,  wobei  der  Obertrum  (22) 
nach  hinten  läuft,  d.  h.  die  Drehrichtung  des 
Elevators  dem  Uhrzeigersinn  entspricht. 

40 
9.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 

henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  einer,  insbesondere  der  hinte- 

45  ren  Umlenkachse  (21)  ein  Antrieb  (98)  zuge- 
ordnet  ist. 

10.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 

so  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Aufnahmekeilleiste  (10)  und/oder  der 
Zuführrotor  (11)  und/oder  der  Müllaufnehmer 
(9)  mit  einer  in  etwa  der  Fahrzeugbreite  (93) 
entsprechenden  Breite  ausgebildet  sind. 

55 
11.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 

henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
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daß  die  Aufnahmekeilleiste  (10)  seitlich  zwei  im 
wesentlichen  vertikale,  in  Richtung  des  Mül- 
laufnehmers  (9)  aufeinander  zulaufende  Sei- 
tenschare  (64,  64')  aufweist. 

5 
12.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 

henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Müllaufnehmer  (9)  den  Obertrum  (22) 
seitlich  begrenzende  Einweisbleche  (65,  66)  10 
aufweist,  die  an  die  Seitenschare  (64,  64')  an- 
schließen,  über  einen  Teil  ihrer  Länge  parallel 
zueinander  verlaufen  und  in  Richtung  der  hin- 
teren  Enden  des  Müllaufnehmers  (9)  trichter- 
förmig  aufeinander  zulaufen.  75 

13.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  eine  Stelleinrichtung  (32)  zwi-  20 
sehen  Fahrzeugrahmen  (4)  und  Schwenkrah- 
men  (7)  zum  Verschwenken  des  Schwenkrah- 
mens  (7)  angeordnet  ist. 

14.  Fahrzeug  nach  Anspruch  13,  25 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stelleinrichtung  (32)  seitlich  am  Fahr- 
zeugrahmen  (4)  und  am  Schwenkrahmen  (7) 
gelagert  ist. 

30 
15.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 

henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Anstellwinkel  a  zur  Müllaufnahme  der 
Aufnahmekeilleiste  (10)  relativ  zum  Boden  (68)  35 
größer  ist  als  der  Anstellwinkel  ß  des  Müllauf- 
nehmers  (9). 

16.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  40 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  wesentlichen  am  vorderen  Ende  des 
Schwenkrahmens  (7)  eine  nach  vorne  und  hin- 
ten  offene  Prallverkleidung  (15)  angeordnet  ist, 
die  zwei  vertikale,  mit  den  Längsträgern  des  45 
Schwenkrahmens  (7)  verbundene  Seitenwände 
(134)  und  eine  diese  verbindenden  Abdeckung 
(16)  umfaßt. 

17.  Fahrzeug  nach  Anspruch  16,  50 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenwände  (134)  in  Fahrtrichtung 
(100)  mit  zunehmender  Höhe  ausgebildet  sind 
und  die  Abdeckung  (16)  beim  in  Richtung  des 
Fahrzeugrahmens  (4)  verschwenkten  Schwen-  55 
krahmen  (7)  mit  dem  Fahrzeugrahmen  in  Anla- 
ge  ist. 

18.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  vorderen  Ende  der  Abdeckung  (16) 
eine  im  wesentlichen  horizontale  Rotor- 
schwenkachse  (120)  zur  Lagerung  des  Lenkers 
(84)  des  Zuführrotors  (11)  angeordnet  ist. 

19.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lenker  (84)  Teil  eines  U-förmigen  Rah- 
mens  sind,  dessen  U-Steg  (103)  parallel  zur 
Rotorschwenkachse  (120)  verläuft  und  mit  Hilfe 
wenigstens  zweier  Lager  (85,  86)  an  dieser 
gelagert  ist,  und  dessen  beide  U-Schenkel 
(104,  105)  als  Lenker  seitlich  den  Zuführrotor 
(11)  umfassen  und  an  ihren  Enden  (109,  110) 
die  Rotordrehachse  (18)  aufnehmen. 

20.  Fahrzeug  nach  Anspruch  19, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lager  (85,  86)  als  jeweils  ein  Paar  von 
beabstandeten,  schräg  nach  hinten  und  oben 
vom  U-Steg  (103)  abstehende  Flanschlager 
(116,  117;  118,  119)  ausgebildet  sind  und  mit 
schräg  nach  vorne  und  oben  vom  vorderen 
Ende  der  Abdeckung  (16)  abstehenden  Lager- 
laschen  (19)  in  Eingriff  sind. 

21.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  die  Rotordrehachse  (18)  lagernden  En- 
den  (109,  110)  der  U-Schenkel  (104,  105)  La- 
gerflansche  (107,  108)  aufweisen,  die  eine  ein- 
seitig  offene  Lagernut  (122)  und  zu  dieser  seit- 
lich  beabstandete,  parallele  Langlöcher  (123, 
124)  zur  Höhenfeineinstellung  der  Rotordreh- 
achse  (18)  aufweisen. 

22.  Fahrzeug  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  einem  Ende  der  Rotordrehachse  (18)  eine 
Antriebseinrichtung  (111)  zugeordnet  ist. 

23.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  wenigstens  eine  Stelleinrichtung  (29)  zum 
Verschwenken  des  Rotors  (11)  zwischen  die- 
sem  und  dem  Schwenkrahmen  (7)  angeordnet 
ist. 

24.  Fahrzeug  nach  Anspruch  23, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rotorschwenkeinrichtung  (29)  zwi- 
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grahmens  (4)  angeordnet  ist  und  sein  vorderes 
Ende  unterhalb  des  hinteren  Endes  des  Mül- 
laufnehmers  (9)  und  sein  hinteres  Ende  ober- 
halb  einer  Öffnung  (90)  des  Sammelbehälters 

5  (6)  angeordnet  ist. 

32.  Fahrzeug  nach  Anspruch  31  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Förderer  (12)  oberhalb  der  Radachse 

io  (13)  und  zwischen  den  an  der  Radachse  (13) 
angeordneten  Rädern  (14,  14')  verläuft  und 
eine  Breite  (94)  aufweist,  die  im  wesentlichen 
dem  Abstand  der  Einweisbleche  (65)  am  hinte- 
ren  Ende  des  Müllaufnehmers  (9)  entspricht. 

15 
33.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 

henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  vordere  Querträger  (35)  des  Fahrzeu- 

20  grahmens  (4)  seitlich  über  die  Längsträger  (75, 

sehen  in  etwa  einer  oberen  hinteren  Ecke  einer 
Seitenwand  (134)  der  Prallverkleidung  (15)  und 
einem  Lagerflansch  (107,  108)  angeordnet  ist. 

25.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange-  5 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Zuführrotor  (11)  eine  Vielzahl  von  ra- 
dial  abstehenden,  den  Rotorumfang  (129)  be- 
stimmenden  Zinken  (67)  aufweist.  10 

26.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  die  Aufnahmekeilleiste  (10)  in  Fahrt-  15 
richtung  (100)  im  wesentlichen  in  eine  Rich- 
tung  parallel  zu  einer  Tangente  einer  Ver- 
schwenkkurve  (163)  erstreckt,  wobei  die  Ver- 
schwenkkurve  (163)  als  Einhüllende  eines  dem 
Schwenklager  (120)  gegenüberliegenden  Teils  20 
des  Rotorumfanges  (129)  bestimmt  ist. 

27.  Fahrzeug  nach  Anspruch  26, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abstand  (e)  zwischen  der  Verschwenk-  25 
kurve  (163)  und  der  durch  die  Keilleiste  (10) 
vorgegebenen  Ebene  in  der  zweiten  Betriebs- 
stellung  in  etwa  1/4  bis  1/6  des  Rotorradius  ist. 

28.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange-  30 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abstand  (a)  des  Lotfußpunktes  (143) 
des  Schwenklagers  (120)  zur  Spitze  (144)  der 
Keilleiste  (10)  0,8  r  S  a  S  1,5  r  beträgt,  vor-  35 
zugsweise  a  =  1,15  r,  wobei  r  der  Radius  des 
Rotors  (1  1  )  ist. 

29.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  40 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abstand  (b)  des  Schwenklagers  (120) 
von  der  durch  die  Spitze  (144)  der  Keilleiste 
(10)  bestimmten  Horizontalen  2  r   ̂ b   ̂ 3  r, 
vorzugsweise  in  etwa  2,4  r,  beträgt.  45 

30.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abstand  (c)  zwischen  Schwenklager  50 
(120)  und  der  durch  die  Keilleiste  (10)  be- 
stimmten  Ebene  2,5  r   ̂ c   ̂ 3,2  r,  vorzugswei- 
se  gleich  2,8  r,  beträgt. 

31.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange-  55 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Förderer  (12)  unterhalb  des  Fahrzeu- 

76)  bis  in  etwa  zur  Fahrzeugbreite  (93)  über- 
steht  und  an  seinen  Enden  (79,  80)  die  Stell- 
einrichtungen  (32)  des  Schwenkrahmens  (7) 
und  eine  Kippeinrichtung  (36)  für  eine  Ladeflä- 
che  (5)  gelagert  sind. 

36.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Sammelbehälter  (6)  als  Kippmulde 
ausgebildet  ist,  wobei  dessen  dem  Förderer 
(12)  zugewandte  Seite  zur  Bildung  einer 
Schüttkante  (161)  mit  einer  geringeren  Höhe 
als  die  gegenüberliegende  Seite  ausgebildet 
ist. 

34.  Fahrzeug  nach  Anspruch  33, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Ladefläche  (5)  sich  nahezu  vollständig 

30  über  Müllaufnehmer  (9)  und  Förderer  (12)  er- 
streckt  und  auf  dem  Fahrzeugrahmen  (4)  ange- 
ordnet  ist,  und  der  Sammelbehälter  (6)  durch 
zwei  seitlich  an  der  Ladefläche  (5)  angeordne- 
te  Träger  (42,  42')  gehalten  ist,  wobei  die 

35  Träger  an  beiden  Enden  (43,  43';  44,  44') 
verschwenkbar  gelagert  sind. 

35.  Fahrzeug  nach  Anspruch  34, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  benachbart  zu  den  Trägern  (42,  42')  Kipp- 
lenker  (46,  46')  angeordnet  sind,  die  am  vorde- 
ren  Ende  (164)  direkt  oberhalb  der  Träger  (42, 
42')  an  der  Ladefläche  (5)  und  am  hinteren 
Ende  (47,  47')  im  wesentlichen  am  oberen 

45  Rand  des  Sammelbehälters  (6)  gelagert  ist 
und  eine  gegenüber  den  Trägern  (42,  42') 
geringere  Länge  aufweisen. 

13 
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37.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Träger  (42,  42')  an  ihren  an  der  Lade- 
fläche  (5)  drehbar  gelagerten  Enden  (43,  44) 
einen  dreieckförmigen,  senkrecht  zum  Träger 
verlaufenden  Anschlußrahmen  (48,  49)  aufwei- 
sen,  an  dessen  Dreieckspitze  (41)  die  Kippein- 
richtung  (39)  drehbar  gelagert  ist. 

38.  Fahrzeug  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Radachse  (13)  als  Liftachse  ausgebil- 
det  ist  und  seitlich  am  Fahrzeugrahmen  (4)  mit 
Hilfe  jeweils  zweier  aufeinander  zulaufender 
Stützarme  (62,  63)  und  eines  an  den  freien 
Enden  (157,  158)  der  Stützarme  (62,  63)  ange- 
ordneten,  die  Radachse  (13)  zumindest  teilwei- 
se  umgreifenden  Halteteils  (59)  gelagert  ist. 

39.  Fahrzeug  nach  Anspruch  38, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Halteteil  (59)  zum  Heben  und  Senken 
des  Fahrzeugrahmens  (4)  mit  einer  mittig  zwi- 
schen  den  Stützarmen  (62,  63)  verlaufenden 
und  am  Rahmen  (4)  gelagerten,  längenverän- 
derlichen  Hubeinrichtung  (60,  61)  verbunden 
ist. 

40.  Fahrzeug  nach  Anspruch  38  oder  39, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Halteteil  (59)  Fixieröffnungen  (159, 
160)  aufweist,  die  mit  Fixierzapfen  (155,  156), 
die  an  den  freien  Enden  (157,  158)  der  Stüt- 
zarme  (62,  63)  ausgebildet  sind,  zumindest  bei 
Anlage  des  Halteteils  (59)  an  den  Stützarmen 
(62,  63)  in  Eingriff  ist. 

Claims 

1.  Beach  cleaning  vehicle  with  a  Chassis  (4),  at 
least  one  wheel  axle  (13)  mounted  thereon, 
with  an  up  and  down  adjustable  rubbish  pickup 
unit  (9),  a  conveyor  (12)  following  that  unit  for 
transferring  rubbish  from  the  pickup  (9)  to  a 
skip  (6)  arranged  at  the  rear  end  of  the  Chassis 
(4),  and  a  feed  rotor  (11)  with  horizontal  axle 
(18)  at  the  intake  to  the  rubbish  pickup  (9), 
characterized  in  that  a  tilting  frame  (7)  carrying 
the  rubbish  pickup  (9)  and  feed  rotor  (11)  is 
lowerably  mounted  on  the  Chassis  (4)  for  up 
and  down  adjustment,  the  feed  rotor  (11)  being 
mounted  thereon  by  means  of  forks  (84)  so  as 
to  be  pivotable  between  a  forward  and  a  rear, 
raised  position  over  a  ränge  of  swing  (74) 
including  various  operatic  positions,  and  being 
rotatable,  particularly  anticlockwise,  about  a 

horizontal  axle  (18)  mounted  on  the  forks  (84), 
such  that  in  a  first,  forward  operating  position 
for  feeding  rubbish  and/or  sand  to  the  rubbish 
pickup  (9)  the  feed  rotor  (11)  is  located  in  front 

5  of  (i.e.  in  the  direction  of  travel  (100))  a  pickup 
plough  blade  (10)  at  the  front  end  or  the  rub- 
bish  pickup  (9);  in  a  second,  central  operating 
Position  the  distance  (e)  between  the  pickup 
plough  blade  (10)  and  the  feed  rotor  (11)  is 

io  minimal;  and  in  a  third,  rear  operating  position 
the  feed  motor  (11)  is  located  at  a  greater 
distance  (f)  from  the  pickup  plough  blade  (10), 
and  above  the  rubbish  pickup  (9),  than  in  the 
second  operating  position. 

15 
2.  Vehicle  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  the  tilting  frame  (7)  together  with  rubbish 
pickup  (9)  and  feed  rotor  (11)  are  arranged 
underneath  the  Chassis  (4). 

20 
3.  Vehicle  according  to  Claim  1  or  2,  character- 

ized  in  that  the  tilting  frame  (7)  is  essentially 
constituted  by  a  rectangle  formed  by  side  bars 
and  at  least  one  cross  bar,  with  its  rear  end 

25  hinged  to  the  Chassis  (4). 

4.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  tilting 
frame  (7)  with  feed  rotor  (11)  and  rubbish 

30  pickup  (9)  is  constructed  as  a  quickly  ex- 
changeable  module. 

5.  Vehicle  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  feed  rotor  (11) 

35  is  constructed  as  a  rotor  with  spring  tines,  or 
as  a  brush  roller  or  similar. 

6.  Vehicle  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  rubbish  pickup 

40  (9)  possesses  an  elevator  with  a  forward  pulley 
shaft  (20)  at  the  front  end,  and  a  tail  pulley 
shaft  (21)  at  the  rear  end,  of  the  tilting  frame 
(7). 

45  7.  Vehicle  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  the  elevator  is  constructed  as  a  chain 
conveyor  and/or  belt  conveyor  and/or  screen- 
belt  conveyor  and/or  link  or  apron  conveyor. 

50  8.  Vehicle  according  to  Claim  6  or  7,  character- 
ized  in  that  the  elevator  has  upper  and  lower 
Strands  (22,  23),  with  the  upper  Strand  (22) 
running  rearwards  i.e.  with  the  elevator  turning 
clockwise. 

55 
9.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 

ceding  Claims,  characterized  in  that  at  least 
one  pulley  shaft,  in  particular  the  rear  one  (21), 

14 
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is  provided  with  a  drive  unit  (98). 

10.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  pickup 
plough  blade  (10)  and/or  feed  rotor  (11)  and/or 
rubbish  pickup  (9)  are  constructed  in  a  width 
approximating  to  that  of  the  vehicle  (93). 

11.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  pickup 
plough  blade  (10)  laterally  possesses  two  es- 
sentially  vertical  side-shares  (64,  64')  inclined 
inwards  towards  one  another  in  the  direction  of 
the  rubbish  pickup  (9). 

12.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  rubbish 
pickup  (9)  has  lead-in  plates  (65,  66)  laterally 
bounding  the  upper  Strand  (22)  and  following 
the  side-shares  (64,  64')  and  extending  parallel 
with  one  another  over  part  of  their  length  and 
inwards  towards  one  another,  in  funnel  fashion, 
towards  the  rear  ends  of  the  rubbish  pickup 
(9). 

13.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  at  least 
one  positioning  mechanism  (32)  is  arranged 
between  the  Chassis  (4)  and  tilting  frame  (7)  to 
tilt  the  frame  (7). 

14.  Vehicle  according  to  Claim  13,  characterized  in 
that  the  positioning  mechanism  (32)  is  moun- 
ted  laterally  on  the  Chassis  (4)  and  tilting  frame 
(7). 

18.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  a  rotor 
hinge  (120)  with  an  essentially  horizontal  axis 
is  arranged  at  the  forward  end  of  the  cover 

5  (16)  for  mounting  the  fork  (84)  for  the  feed 
rotor  (11). 

19.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  forks 

io  (84)  are  part  of  a  U-shaped  frame  with  the  web 
(103)  of  the  U  extending  parallel  with  the  rotor 
hinge  (120)  and  mounted  thereon  by  means  of 
at  least  two  bearings  (85,  86),  and  with  the  two 
arms  (104,  105)  of  the  U  laterally  surrounding 

is  the  feed  rotor  as  forks  and  holding  the  rotor 
axle  (18)  at  their  ends  (109,  110). 

20.  Vehicle  according  to  Claim  19,  characterized  in 
that  each  of  the  bearings  (85,  86)  is  con- 

20  structed  as  a  pair  of  flange  bearings  (116,  117; 
118,  119)  spaced  apart  and  projecting  rear- 
wards  and  upwards  at  an  angle  from  the  web 
(103)  of  the  U,  and  in  engagement  with  bearing 
bars  (19)  projecting  forwards  and  upwards  at 

25  an  angle  from  the  forward  end  of  the  cover 
(16). 

21.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  ends 

30  (109,  110)  of  the  arms  (104,  105)  carrying  the 
rotor  axle  (18)  have  bearing  flanges  (107,  108) 
which  have  an  open-ended  bearing  slot  (122) 
and  parallel  closed  slots  (123,  124)  on  either 
side  thereof,  for  fine  adjustment  of  the  height 

35  of  the  rotor  axle  (18). 

15.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  pitch 
angle  a,  for  picking  up  rubbish,  of  the  pickup 
plough  blade  (10)  relative  to  the  around  (68)  is 
greater  than  the  pitch  angle  ß  of  the  rubbish 
pickup  unit  (9). 

16.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  a  deflector 
shield  (15),  open  to  front  and  rear,  comprising 
two  vertical  side  walls  (134)  connected  to  the 
side  bars  of  the  tilting  frame  (7)  and  a  cover 
(16)  connecting  these,  is  arranged  essentially 
at  the  forward  end  of  the  tilting  frame  (7). 

17.  Vehicle  according  to  Claim  16,  characterized  in 
that  the  side  walls  (134)  are  made  with  their 
height  increasing  in  the  direction  of  travel  (100) 
and  the  cover  (16)  is  in  contact  with  the  Chas- 
sis  when  the  tilting  frame  (7)  is  swung  towards 
the  chassis  (4). 

22.  Vehicle  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  one  end  of  the 
rotor  axle  (18)  is  provided  with  a  drive  unit 

40  (111). 

23.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  at  least 
one  positioning  mechanism  (29)  is  arranged 

45  between  the  rotor  (11)  and  the  tilting  frame  (7) 
to  tilt  the  rotor. 

24.  Vehicle  according  to  Claim  23,  characterized  in 
that  the  rotor  tilting  device  (29)  is  arranged 

50  between  an  upper  rear  corner  of  a  side  wall 
(134)  of  the  deflector  shield  (15)  and  a  bearing 
flange  (107,  108). 

25.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
55  ceding  Claims,  characterized  in  that  the  feed 

rotor  (11)  possesses  a  plurality  of  radially  pro- 
jecting  tines  (67)  determining  the  circumfer- 
ence  (129)  of  the  rotor. 

15 
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26.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  pickup 
plough  blade  (10)  extends  in  the  direction  of 
travel  (100)  essentially  in  a  direction  parallel 
with  a  tangent  to  an  arc  of  swing  (163)  defined 
as  the  envelope  of  a  part  of  the  rotor  circum- 
ference  (129)  opposite  the  hinge  (120). 

27.  Vehicle  according  to  Claim  26,  characterized  in 
that  the  distance  (e)  between  the  arc  of  swing 
(163)  and  the  plane  of  the  plough  blade  (10)  is 
about  1/4  to  1/6  of  the  rotor  radius,  in  the 
second  operating  position. 

28.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  dis- 
tance  (a)  between  the  base  (143)  of  the  per- 
pendicular  through  the  hinge  point  (120)  and 
the  tip  (144)  of  the  plough  blade  (10)  is:  0.8r  ^ 
a   ̂ 1.5r,  preferably  a  =  1.1  5r,  where  r  is  the 
radius  of  the  rotor  (11). 

29.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  dis- 
tance  (b)  between  the  hinge  (120)  and  the 
horizontal  defined  by  the  tip  (144)  of  the 
plough  blade  (10)  is:  2r   ̂ b   ̂ 3r,  preferably 
about  2.4r. 

30.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  dis- 
tance  (c)  between  the  hinge  (120)  and  the 
plane  defined  by  the  plough  blade  (10)  is:  2.5r 
 ̂ c   ̂ 3.2r,  preferably  2.8r. 

31.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  chat  the  con- 
veyor  (12)  is  arranged  under  the  Chassis  (4) 
and  its  forward  end  is  arranged  under  the  rear 
end  of  the  rubbish  pickup  (9)  and  its  rear  end 
is  arranged  above  the  mouth  (90)  of  the  skip 
(6). 

32.  Vehicle  according  to  Claim  31  ,  characterized  in 
that  the  conveyor  (12)  extends  over  the  wheel 
axle  (13)  and  between  the  wheels  (14,  14') 
fitted  to  the  wheel  axle  (13)  and  has  a  width 
(94)  essentially  corresponding  to  the  distance 
between  the  lead-in  places  (65)  at  the  rear  end 
of  the  rubbish  pickup  (9). 

33.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  forward 
cross  bar  (35)  of  the  Chassis  (4)  projects  lat- 
erally  beyond  the  side  bars  (75,  76)  approxi- 
mately  to  the  width  of  the  vehicle  (93)  and  its 
ends  (79,  80)  carry  the  positioning  mecha- 
nisms  (32)  for  the  tilting  frame  (7)  and  a  tipping 

mechanism  (36)  for  a  load-bed  (5). 

34.  Vehicle  according  to  Claim  33,  characterized  in 
that  the  load-bed  (5)  extends  almost  complete- 

5  ly  over  the  rubbish  pickup  (9)  and  conveyor 
(12)  and  is  mounted  on  the  Chassis  (4),  and 
the  skip  (6)  is  held  by  two  outriggers  (42,  42') 
arranged  laterally  on  the  load-bed  (5),  the  out- 
riggers  being  pivotably  mounted  at  both  ends 

io  (43,  43';  44,  44'). 

35.  Vehicle  according  to  Claim  34,  characterized  in 
that  tipping  arms  (46,  46')  are  arranged  adja- 
cent  to  the  outriggers  (42,  42')  and  are  moun- 

15  ted  at  the  forward  end  (164)  on  the  load-bed 
(5)  directly  above  the  outriggers  (42,  42')  and 
at  the  rear  end  (47,  47')  essentially  at  the 
upper  rim  of  the  skip  (6)  and  are  shorter  in 
length  than  the  outriggers  (42,  42'). 

20 
36.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 

ceding  Claims,  characterized  in  that  the  skip  (6) 
is  constructed  as  a  tipper  tub  with  its  side 
facing  the  conveyor  (12)  constructed  with  a 

25  smaller  height  than  the  opposite  side,  so  as  to 
form  a  dumping  edge  (161). 

37.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  outrig- 

30  gers  (42,  42')  have  a  triangulär  connecting 
frame  (48,  49),  extending  perpendicularly  to 
the  outrigger,  at  their  ends  (43,  44)  pivotably 
mounted  on  the  load-bed  5),  the  tipping 
mechanism  (39)  being  pivotably  mounted  at 

35  the  apex  (41)  of  the  said  triangle. 

38.  Vehicle  according  to  at  least  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  wheel 
axle  (13)  is  constructed  as  a  lift-axle  and  each 

40  of  its  two  ends  is  mounted  on  the  Chassis  (4) 
by  means  of  two  support  arms  (62,  63)  inclined 
towards  one  another  and  a  retainer  part  (59) 
arranged  at  the  free  ends  (157,  153)  of  the 
support  arms  (62,  63)  and  at  least  partly  clasp- 

45  ing  the  wheel  axle  (13). 

39.  Vehicle  according  to  Claim  38,  characterized  in 
that  the  retainer  part  (59)  is  connected  to  a 
jacking  mechanism  (60,  61)  of  variable  length, 

50  mounted  on  the  Chassis  (4)  and  extending  cen- 
trally  between  the  support  arms  (62,  63),  for 
raising  and  lowering  the  Chassis  (4). 

40.  Vehicle  according  to  Claim  38  or  39,  character- 
55  ized  in  that  the  retainer  part  (59)  has  locating 

holes  (159,  160)  which  are  engaged  by  pegs 
(155,  156)  on  the  free  ends  (157,  158)  of  the 
support  arms  (62,  63)  at  least  when  the  re- 

16 
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tainer  part  (59)  is  abutting  the  support  arms 
(62,  63). 

Revendicatlons 

1.  Vehicule  pour  le  nettoyage  des  plages,  com- 
prenant  un  chässis  de  vehicule  (4),  au  moins 
un  essieu  (13)  monte  sur  celui-ci,  un  ramas- 
seur  de  dechets  (9)  reglable  en  haureur,  suivi 
d'un  transporteur  (12)  transferant  les  dechers 
ramasses  par  le  ramasseur  de  dechets  (9)  ä 
un  collecteur  (6)  monte  ä  l'extremite  posterieu- 
re  du  chässis  de  vehicule  (4),  et  un  rotor 
d'alimentation  (11)  avec  un  axe  de  rotation  (18) 
horizontal,  associe  ä  la  zone  d'entree  du  ra- 
masseur  de  dechets  (9),  caracterise  en  ce 
qu'un  chässis  pivotant  (7)  portant  le  ramasseur 
de  dechets  (9)  et  le  rotor  d'alimentation  (11) 
est  monte  sur  le  chässis  de  vehicule  (4)  de 
fagon  ä  pouvoir  etre  abaisse  pour  le  reglage 
en  hauteur,  que  le  rotor  d'alimentation  (11)  est 
monte  au  moyen  de  bras  oscillants  (84)  sur 
ledit  chässis  pivotant  de  fagon  ä  pouvoir  etre 
pivote  de  l'avant  vers  l'arriere  en  haut  sur  une 
plage  de  pivotement  (74)  comprenant  differen- 
tes  positions  de  fonctionnement,  et  tourne,  en 
particulier  dans  le  sens  antihoraire,  autour  d'un 
axe  de  rotation  (18)  horizontal  monte  sur  les 
bras  oscillants  (84),  dans  une  premiere  posi- 
tion  de  fonctionnement  anterieure  l'amenee  de 
dechets  et/ou  de  sable  au  ramasseur  de  de- 
chets  (9),  le  rotor  d'alimentation  (11)  etant  dis- 
pose,  dans  la  direction  de  marche  (100),  en 
avant  d'un  lardon  conique  de  ramassage  (10) 
monte  ä  l'avant  du  ramasseur  de  dechets  (9); 
dans  une  seconde  position  de  fonctionnement 
mediane,  la  distance  (e)  entre  le  lardon  coni- 
que  de  ramassage  (10)  et  le  rotor  d'alimenta- 
tion  (11)  etant  minimale,  et  dans  une  troisieme 
Position  de  fonctionnement  posterieure  le  rotor 
d'alimentation,  (11)  etant  dispose  plus  haut  et 
se  situant  par  rapport  ä  la  seconde  position  de 
fonctionnement  ä  une  distance  (f)  plus  grande 
du  lardon  conique  de  ramassage  (10)  et  res- 
pectivement  du  ramasseur  de  dechers  (9). 

2.  Vehicule  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  chässis  pivotant  (7)  ainsi  que  le 
ramasseur  de  dechets  (9)  et  le  rotor  d'alimen- 
tation  (11)  sont  disposes  en  dessous  du  chäs- 
sis  de  vehicule  (4). 

3.  Vehicule  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2 
caracterise  en  ce  que  le  chässis  pivotant  (7) 
est  constitue  pour  l'essentiel  de  longerons  for- 
mant  un  rectangle  et  d'au  moins  une  traverse, 
son  extremite  posterieure  etant  couplee  de 
maniere  tournante  avec  le  chässis  de  vehicule 

(4). 

4.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 

5  chässis  pivotant  (7)  avec  le  rotor  d'alimentation 
(11)  et  le  ramasseur  de  dechets  (9)  sont 
conformes  en  une  unite  de  cassette  rapide- 
ment  interchangeable. 

io  5.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
rotor  d'alimentation  (11)  est  realise  sous  la 
forme  de  rotor  ä  dents  elastiques,  de  rouleau- 
brosse  ou  analogue. 

15 
6.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
ramasseur  de  dechets  (9)  comprend  un  eleva- 
teur  avec  un  axe  de  renvoi  (20)  anterieur  ä 

20  l'extremite  anterieure  et  un  axe  de  renvoi  (21) 
posterieur  ä  l'extremite  posterieure  du  chässis 
pivotant  (7) 

7.  Vehicule  selon  la  revendication  6,  caracterise 
25  en  ce  que  l'elevateur  est  conforme  en  bände  ä 

chaTne  et/ou  bände  transporteuse  et/ou  bände 
de  tamisage  et/ou  bände  ä  räteaux  ou  ä  mail- 
lons. 

30  8.  Vehicule  selon  l'une  des  revendications  6  ou  7, 
caracterise  en  ce  que  l'elevateur  comprend  un 
brin  superieur  et  un  brin  inferieur  (22,  23),  le 
brin  superieur  (22)  se  deplagant  vers  l'arriere, 
c'est-ä-dire  que  le  sens  de  rotation  de  l'eleva- 

35  teur  correspond  au  sens  horaire. 

9.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'un 
Systeme  d'entraTnement  (98)  est  associe  ä  au 

40  moins  un  axe  de  renvoi,  notamment  ä  Taxe  de 
renvoi  posterieur  (21). 

10.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 

45  lardon  conique  de  ramassage  (10)  et/ou  le 
rotor  d'alimentation  (11)  et/ou  le  ramasseur  de 
dechets  (9)  presentent  une  largeur  qui  corres- 
pond  sensiblement  ä  la  largeur  (93)  du  vehi- 
cule. 

50 
11.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
lardon  conique  de  ramassage  (10)  est  equipe 
lateralement  de  deux  lames  laterales  (64,  64') 

55  orientees  sensiblement  dans  le  sens  vertical  et 
convergeant  en  direction  du  ramasseur  de  de- 
chers  (9). 

17 
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12.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
ramasseur  de  dechets  (9)  comprend  ces  toles 
de  guidage  (65,  66)  qui  delimitent  le  brin  supe- 
rieur  (22)  dans  le  sens  lateral  et  se  raccordent 
aux  lames  laterales  (64,  64'),  s'etendent  paral- 
lelement  l'une  par  rapport  ä  l'autre  sur  une 
partie  de  leur  longueur  et  convergent  en  forme 
d'entonnoir  en  direction  des  extremites  poste- 
rieures  du  ramasseur  de  dechets  (9). 

13.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'au 
moins  un  dispositif  de  reglage  (32)  est  monte 
entre  le  chässis  de  vehicule  (4)  et  le  chässis 
pivotant  (7)  pour  le  pivotement  dudit  chässis 
pivotant  (7). 

14.  Vehicule  selon  la  revendication  13,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  reglage  (32)  est 
monte  lateralement  sur  le  chässis  de  vehicule 
(4)  et  sur  le  chässis  pivotant  (7). 

19.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 
bras  oscillants  (84)  font  partie  d'un  cadre  en  U 
dont  le  dos  (103)  s'etend  parallelement  ä  Taxe 

5  de  pivotement  de  rotor  (120)  et  est  monte  sur 
celui-ci  ä  l'aide  d'au  moins  deux  paliers  (85, 
86)  et  dont  les  deux  branches  du  profil  en  U 
(104,  105)  enveloppent  lateralement,  comme 
guides,  le  rotor  d'alimentation  (11)  et  regoivent 

w  ä  leurs  extremites  (109,  110)  Taxe  de  rotation 
(18)  du  rotor. 

20.  Vehicule  selon  la  revendication  19,  caracterise 
en  ce  que  les  paliers  (85,  86)  sont  realises  ä 

is  chaque  fois  sous  la  forme  d'une  paire  de  bri- 
des  de  fixation  (116,  117;  118,  119)  disposees 
ä  distance  les  unes  des  autres  et  depassant  en 
oblique  vers  l'arriere  et  vers  le  haut  du  dos 
(103)  du  profil  en  U  et  qu'ils  cooperent  avec 

20  des  pattes  de  fixation  (19)  depassant  en  obli- 
que  vers  l'avant  et  vers  le  haut  de  l'extremite 
anterieure  du  recouvrement  (16). 

15.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
1'angle  d'inclinaison  (a)  du  lardon  conique  de 
ramassage  (10),  pour  le  ramassage  des  de- 
chets,  par  rapport  au  sol  (68)  est  plus  grand 
que  1'angle  d'inclinaison  (ß)  du  ramasseur  de 
dechets  (9). 

16.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'il 
comprend,  essentiellement  ä  l'extremite  ante- 
rieure  du  chässis  pivotant  (7),  un  habillage  de 
rebondissement  (15)  ouvert  vers  l'avant  et  vers 
l'arriere  lequel  comporte  deux  parois  laterales 
(134)  verticales  rattachees  aux  longerons  du 
chässis  pivotant  (7),  et  un  recouvrement  (16) 
qui  relie  entre  elles  lesdites  parois  laterales. 

21.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
25  cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 

extremites  (109,  110)  des  branches  (104,  105) 
du  profil  en  U  qui  portent  Taxe  de  rotation  (18) 
du  rotor,  comportent  des  brides  de  fixation 
(107,  108)  munies  d'une  rainure  de  fixation 

30  (122)  ouverte  sur  un  cote,  et  des  trous  oblongs 
(123,  124)  paralleles  disposes  lateralement  ä 
distance  de  ladite  rainure  et  destines  au  regla- 
ge  en  hauteur  precis  de  Taxe  de  rotation  (18) 
du  rotor. 

35 
22.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'ä 
l'une  des  extremites  de  Taxe  de  rotation  (18) 
du  rotor  est  associe  un  Systeme  d'entraTne- 

40  ment  (111). 

17.  Vehicule  selon  la  revendication  16,  caracterise 
en  ce  que  la  hauteur  des  parois  laterales  (134) 
augmente  dans  en  ce  que  la  hauteur  des  pa- 
rois  laterales  (134)  augmente  dans  la  direction 
de  marche  (100)  et  que,  lorsque  le  chässis 
pivotant  (7)  est  pivote  en  direction  du  chässis 
de  vehicule  (4),  le  recouvrement  (16)  est  en 
contact  avec  ledit  chässis  de  vehicule. 

18.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'ä 
l'extremite  anterieure  du  recouvrement  (16)  est 
monte  un  axe  de  pivotement  de  rotor  (120) 
Oriente  sensiblement  dans  le  sens  horizontal  et 
destine  ä  la  fixation  du  bras  oscillant  (84)  du 
rotor  d'alimentation  (11). 

23.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'au 
moins  un  dispositif  de  reglage  (29)  pour  le 

45  pivotement  du  rotor  (11)  est  monte  entre  ce 
dernier  et  le  chässis  pivotant  (7). 

24.  Vehicule  selon  la  revendication  23,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  pivotement  de  rotor 

50  (29)  est  monte  entre  un  coin  sensiblement 
superieur  et  posterieur  d'une  paroi  laterale 
(134)  de  l'habillage  de  rebondissement  (15)  et 
l'une  des  brides  de  fixation  (107,  108). 

55  25.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
rotor  d'alimentation  (11)  est  pourvu  d'une  mul- 
tiplicite  de  dents  (67)  en  saillie  radiale  qui 

18 
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definissent  la  circonference  (129)  du  rotor. (9). 

26.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
lardon  conique  de  ramassage  (10)  s'etend  sen- 
siblement,  dans  la  direction  de  marche  (100), 
dans  une  direction  parallele  ä  une  tangente  ä 
une  courbe  de  pivotement  (163),  ladite  courbe 
de  pivotement  (163)  etant  definie  comme  l'en- 
veloppante  d'une  partie  de  la  circonference 
(129)  du  rotor  situee  en  face  du  palier  pivotant 
(120). 

33.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 

5  traverse  anterieure  (35)  du  chässis  de  vehicule 
(4)  depasse  lateralement,  d'une  quantite  sensi- 
blement  egale  ä  la  largeur  (93)  du  vehicule, 
des  longerons  (75,  76),  et  qu'ä  ses  extremites 
(79,  80)  sont  montes  les  dispositifs  de  reglage 

io  (32)  du  chässis  pivotant  (7)  et  un  dispositif  de 
basculement  (36)  pour  une  surface  de  charge- 
ment  (5). 

27.  Vehicule  selon  la  revendication  26,  caracterise 
en  ce  que,  dans  la  seconde  position  de  fonc- 
tionnement,  la  distance  (e)  entre  la  courbe  de 
pivotement  (163)  et  le  plan  predetermine  par  le 
lardon  conique  (10)  est  sensiblement  egale  ä 
1/4  ä  1/6  du  rayon  du  rotor. 

28.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 
distance  (a)  entre  le  pied  (143)  de  la  verticale 
du  palier  pivotant  (120)  et  la  pointe  (144)  du 
lardon  conique  (10)  est  de  0,8  r   ̂ a   ̂ 1,5  r,  de 
preference  a  =  1,15  r,  r  etant  le  rayon  du  rotor 
(11). 

29.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 
distance  (b)  entre  le  palier  pivotant  (120)  et 
l'horizontale  determinee  par  la  pointe  (144)  du 
lardon  conique  (10)  est  de  2  r   ̂ b   ̂ 3  r,  de 
preference  d'environ  2,4  r. 

30.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 
distance  (c)  entre  le  palier  pivotant  (120)  et  le 
plan  determine  par  le  lardon  conique  (10)  est 
de  2,5  r  S  c  S  3,2  r,  et  de  preference  egale  ä 
2,8  r. 

31.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
transporteur  (12)  est  dispose  en  dessous  du 
chässis  de  vehicule  (4),  que  son  extremite 
anterieure  est  situee  en  dessous  de  l'extremite 
posterieure  du  ramasseur  de  dechets  (9)  et 
son  extremite  posterieure,  au-dessus  d'une  Ou- 
vertüre  (90)  du  collecteur  (6). 

32.  Vehicule  selon  la  revendication  31,  caracterise 
en  ce  que  le  transporteur  (12)  s'etend  au- 
dessus  de  l'essieu  (13)  et  entre  les  roues  (14, 
14')  montees  sur  l'essieu  (13)  et  presente  une 
largeur  (94)  qui  correspond  sensiblement  ä 
l'ecartement  ces  roles  de  guidage  (65)  ä  l'ex- 
tremite  posterieure  du  ramasseur  de  dechets 

34.  Vehicule  selon  la  revendication  33,  caracterise 
is  en  ce  que  la  surface  de  chargement  (5) 

s'etend  presque  entierement  au-dessus  du  ra- 
masseur  de  dechets  (9)  et  du  transporteur  (12) 
et  est  montee  sur  le  chässis  de  vehicule  (4),  et 
que  le  collecteur  (6)  est  maintenu  par  deux 

20  Supports  (42,  42')  montes  lateralement  sur  la 
surface  de  chargement  (5),  les  Supports  etant 
montes  die  maniere  pivotante  aux  deux  extre- 
mites  (43,  43';  44,  44'). 

25  35.  Vehicule  selon  la  revendication  34,  caracterise 
en  ce  qu'au  voisinage  des  Supports  (42,  42') 
sont  disposes  des  bras  oscillants  (46,  46')  dont 
l'extremite  anterieure  (164)  est  fixee  sur  la 
surface  de  chargement  (5),  immediatement  au- 

30  dessus  des  Supports  (42,  42'),  alors  que  l'ex- 
tremite  posterieure  (47,  47')  est  fixee  sensible- 
ment  sur  le  bord  superieur  du  collecteur  (6),  et 
dont  la  longeuer  est  inferieure  ä  celle  des 
Supports  (42,  42'). 

35 
36.  Vehicule  salon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
collecteur  (6)  est  conforme  en  bac  basculant, 
son  cote  dirige  vers  le  transporteur  (12)  pre- 

40  sentant,  pour  la  formation  d'un  bord  de  dever- 
sement  (161),  une  hauteur  inferieure  ä  celle  du 
cote  oppose. 

37.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
45  cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les 

extremites  (43,  44)  des  Supports  (42,  42')  mon- 
tees  de  maniere  tournante  sur  la  surface  de 
chargement  (5)  comportent  un  cadre  de  rac- 
cordement  (48,  49)  de  forme  triangulaire  qui 

50  s'etend  perpendiculairement  au  support  et  a  la 
pointe  de  triangle  (41)  duquel  est  monte  de 
maniere  tournante  le  dispositif  de  pivotement 
(39). 

55  38.  Vehicule  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
l'essieu  (13)  est  conforme  en  essieu  relevable 
et  monte  sur  le  cote  du  chässis  de  vehicule  (4) 

19 
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ä  l'aide  de  respectivement  deux  bras  de  sup- 
port  (62,  63)  convergents  et  d'un  element  de 
retenue  (59)  dispose  aux  extremites  libres 
(157,  158)  des  bras  de  support  (62,  63)  et 
enveloppant  au  moins  partiellement  l'essieu  5 
(13). 

39.  Vehicule  selon  la  revendication  38,  caracterise 
en  ce  que  l'element  de  retenue  (59)  est  cou- 
ple,  pour  la  montee  et  la  descente  du  chässis  10 
de  vehicule  (4),  avec  un  dispositif  de  levage 
(60,  61)  ä  longueur  variable  qui  s'etend  au 
milieu  entre  les  bras  de  support  (62,  63)  et  est 
monte  sur  le  chässis  (4). 

75 
40.  Vehicule  selon  l'une  des  revendications  38  ou 

39,  caracterise  en  ce  que  l'element  de  retenue 
(59)  presente  des  ouvertures  de  fixation  (159, 
160)  qui  cooperent  au  moins  lorsque  l'element 
de  retenue  (59)  est  en  contact  avec  les  bras  20 
de  support  (62,  63),  avec  des  tourillons  (155, 
156)  conformes  aux  extremites  libres  (157, 
158)  desdits  bras  de  support  (62,  63). 
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